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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
samt Protokoll (Chile), Fassung vom 22.02.2024 

Beachte für folgende Bestimmung 

Die Änderungen auf Grund des MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) können nicht eindeutig zugeordnet werden, 
vgl. daher die „synthetisierte“ Version des DBA Chile plus MLI, als Anlage 2 dokumentiert. 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 
StF: BGBl. III Nr. 140/2015 (NR: GP XXIV RV 2134 AB 2238 S. 193. BR: AB 8926 S. 819.) 

Änderung 

BGBl. III Nr. 93/2018 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 
B-VG genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die Mitteilungen gemäß Art. 29 Abs. 1 des Abkommens wurden am 3. Juni 2013 bzw. 9. September 
2015 abgegeben; das Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 29 Abs. 1 mit 9. September 2015 in Kraft 
getreten. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und die Republik Chile, von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, 

haben Folgendes vereinbart: 

Text 

ABSCHNITT I 

GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

Artikel 1 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 
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Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben 
werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

 a) in Österreich: 

 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Grundsteuer; 

 iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

(im Folgenden als „österreichische Steuer“ bezeichnet); 

 b) in Chile: die Einkommensteuer, die nach dem Einkommensteuergesetz erhoben wird, „Ley sobre 
Impuesto a la Renta“ (im Folgenden als „chilenische Steuer“ bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art und für 
Steuern vom Vermögen, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern 
oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in 
ihren jeweiligen Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

ABSCHNITT II 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

 a) bedeutet der Ausdruck „ein Vertragsstaat“ und „der andere Vertragsstaat“, je nach dem 
Zusammenhang, die Republik Österreich oder die Republik Chile, nachstehend, je nachdem, als 
Österreich oder Chile bezeichnet. 

 b) umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 c) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 d) bedeuten die beiden Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 e) bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff oder 
Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen eines Vertragsstaats betrieben wird, es sei denn, das 
Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
betrieben; 

 f) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ 

 i) in Österreich: der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Chile: der Finanzminister, der Kommissar der Steuerbehörde oder dessen bevollmächtigten 
Vertreter; 

 g) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehöriger“ 

 i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt; 

 ii) jede juristische Person und andere Personenvereinigung, die nach dem in einem Vertragsstaat 
geltenden Recht errichtet worden ist. 
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(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im 
Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen 
gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer 
Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung, des Ortes ihrer Gründung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der 
Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem 
Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Folgendes: 

 a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; 
verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat 
ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen); 

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 

 d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden sich die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem Einvernehmen 
zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Staaten bemühen, die Frage unter Bedachtnahme auf den Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung, den Ort der Hauptverwaltung, den Ort der Gründung oder jeglicher 
anderer maßgeblichen Faktoren in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen. In Ermangelung eines solchen 
Einvernehmens ist die Person nicht berechtigt, Vorteile aus diesem Abkommen zu erlangen, mit 
Ausnahme von Vorteilen aus Artikel 24 (Gleichbehandlung) und Artikel 25 (Verständigungsverfahren). 

Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte und 

 f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Erkundung oder Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst auch: 

 a) eine Bauausführung oder Montage oder damit zusammenhängende Überwachungs-tätigkeiten, 
jedoch nur dann, wenn diese Ausführung, Montage oder Tätigkeiten die Dauer von sechs 
Monaten überschreiten; 

 b) die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen eines Unternehmens 
durch Arbeitnehmer oder anderes Personal, die dieses Unternehmen zu diesem Zweck 
beschäftigt, jedoch nur dann, wenn Tätigkeiten dieser Art im Land insgesamt länger als 183 Tage 
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten dauern. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten: 
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 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Werbung zu betreiben, Informationen bereit zu stellen, wissenschaftliche 
Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder 
eine Hilfstätigkeit darstellen. 

(5) Ist eine Person (mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6) für ein 
Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich 
auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung 
ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem 
Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern dieser Person im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit 
handelt. 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden 
Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen. 

ABSCHNITT III 

BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

(2) Für Zwecke dieses Abkommens hat der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ die Bedeutung, 
die ihm nach dem Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst 
in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke 
gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste 
Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und 
anderen Bodenschätzen. Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 dieses Artikels gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen 
Arbeit dient. 

Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort 
gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus oder hat sie 
auf diese Weise ausgeübt, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, 
jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden können. 
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(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat 
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat 
dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 
ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen 
ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig 
gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo 
entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt 
Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung 
ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen 
dieses Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, 
anders zu verfahren. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

Artikel 8 

SEESCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(2) Für Zwecke dieses Artikels beinhaltet der Begriff „Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen“ 
durch ein Unternehmen: 

 a) die Vercharterung oder Vermietung von leeren Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, 

 b) die Vermietung von Containern und der damit verbundenen Ausrüstung, 

sofern die Vercharterung oder Vermietung mit dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im 
internationalen Verkehr im Zusammenhang steht. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist, oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne 
zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in 
diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die 
das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat, wenn er zustimmt, dass die Änderung des erstgenannten 
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Staats dem Grunde nach und betragsmäßig gerechtfertigt ist, eine entsprechende Änderung der dort von 
diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses 
Abkommens zu berücksichtigen und erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Artikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 15 vom 
Hundert des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen 
die Dividenden gezahlt werden. 

Dieser Absatz schränkt die Erhebung der in Chile zu zahlenden „Additional Tax“ nicht ein, sofern 
die „First Category Tax“ auf die „Additional Tax“ angerechnet werden kann. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien oder 
anderen Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus Rechten stammende 
Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den 
Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine 
dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die 
nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder 
Einkünften bestehen. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine in 
dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen, wenn sie 

 i) im Zusammenhang mit Darlehen stehen, welche von einem Kreditinstitut oder 
Versicherungsunternehmen gewährt werden; 

 ii) im Zusammenhang mit Anleihen oder Obligationen stehen, welche regelmäßig und 
hauptsächlich an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden; 

 iii) Zinsen aus dem Verkauf auf Kredit darstellen, die der Erwerber von Maschinen und 
Ausrüstungen an den Nutzungsberechtigten zahlt, der der Verkäufer der Maschinen und 
Ausrüstungen ist. 

 b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind, und insbesondere 
Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen 
Aufgelder wie auch Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, aus dem sie stammen, derselben 
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Besteuerung unterliegen, wie Einkünfte aus der Kreditgewährung. Der Ausdruck Zinsen umfasst nicht die 
Einkünfte, die in Artikel 10 behandelt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit 
durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 
anzuwenden. 

(5) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in diesem 
Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem 
Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder feste Einrichtung und 
ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung 
eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen 
als aus dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, aus welchen 
Gründen auch immer, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 12 

LIZENZGEBÜHREN 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 
Lizenzgebühren eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren für die Benützung oder für das Recht auf 
Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen; 

 b) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme oder Filme, 
Bänder und anderer Mittel der Bild- oder Tonaufnahme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, 
Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder anderer immaterieller Wirtschaftsgüter oder für die 
Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen 
gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort 
gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren 
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist 
Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in 
diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob 
er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste 
Einrichtung und ist die Schuld, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte 
oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte oder 
die feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen 
an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
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Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat oder das zu einer 
festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für die Ausübung eines 
freien Berufes in dem anderen Vertragsstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der 
Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen) oder 
einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 
Verkehr betrieben werden, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig 
ist. 

(4) a) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen 
oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft erzielt, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 
dürfen im anderen Staat besteuert werden, wenn 

 i) der Veräußerer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb eines der Veräußerung vorangehenden 
Zeitraums von 12 Monaten unmittelbar oder mittelbar über Anteile oder andere Rechte von 
mindestens 20 vom Hundert des Kapitals dieser Gesellschaft verfügt hat, oder 

 ii) die Gewinne zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder mittelbar auf unbeweglichem 
Vermögen beruhen, das im anderen Vertragsstaat liegt. 

 b) Andere Gewinne einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person aus der Veräußerung von 
Anteilen oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft, die im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist, dürfen auch im anderen Vertragsstaat besteuert werden; die Steuer darf aber 17 vom 
Hundert des Gewinnes nicht übersteigen. 

 c) Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Absatzes dürfen Gewinne eines in einem 
Vertragsstaat ansässigen Pensionsfonds aus der Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten 
am Kapital einer Gesellschaft, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, nur im erstgenannten 
Vertragsstaat besteuert werden. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 oder 4 nicht genannten Vermögens 
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem freien Beruf 
oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 
Diese Einkünfte dürfen jedoch auch im anderen Vertragsstaat besteuert werden: 

 a) wenn der natürlichen Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht; in diesem Fall dürfen die Einkünfte im 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung 
zugerechnet werden können; oder 

 b) wenn die natürliche Person sich im anderen Vertragsstaat insgesamt 183 Tage oder länger 
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt 
oder endet, aufhält; in diesem Fall dürfen die Einkünfte im anderen Staat besteuert werden, 
jedoch nur insoweit, als sie aus Tätigkeiten stammen, die in diesem Staat ausgeübt werden. 

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit 
der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Wirtschaftstreuhänder. 
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Artikel 15 

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die 
Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, 
aufhält und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen, die eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person für unselbständige Arbeit bezieht, die an Bord eines Seeschiffes 
oder Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr betrieben wird, ausgeübt wird, nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

Artikel 16 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder 
eines ähnlichen Organs einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im 
anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 17 

KÜNSTLER UND SPORTLER 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. Die in diesem Absatz angesprochenen Einkünfte umfassen Einkünfte jeder Art, die 
aufgrund der im anderen Staat ausgeübten persönlichen Tätigkeit in Verbindung mit dem Ansehen der 
Person als Künstler oder Sportler bezogen werden. 

(2) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler 
in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit, die nicht dem Künstler oder Sportler selbst 
zufließen, sondern einer anderen Person, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder 
Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

Artikel 18 

RUHEGEHÄLTER 

Ruhegehälter, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person gezahlt werden, dürfen nur im anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 19 

ÖFFENTLICHER DIENST 

(1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem 
Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat oder 
der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und 

 i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leisten. 
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(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels finden gleichermaßen hinsichtlich 
Vergütungen Anwendung, die dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten für Chile und den Mitgliedern 
der Belegschaft des österreichischen Wirtschaftsdelegierten gezahlt werden. 

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit 
einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, einer seiner Gebietskörperschaften oder des österreichischen 
AußenwirtschaftsCenters erbracht werden, sind die Artikel 15, 16 oder 17 anzuwenden. 

Artikel 20 

STUDENTEN 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschließlich 
zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
unmittelbar vor der Einreise in dem erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium 
oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese 
Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

Artikel 21 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 
behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit 
durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 
beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, 
die in den vorstehenden Artikeln dieses Abkommens nicht behandelt worden sind und die aus dem 
anderen Vertragsstaat stammen, auch im anderen Staat besteuert werden. 

ABSCHNITT IV 

BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

Artikel 22 

VERMÖGEN 

(1) Unbewegliches Vermögen, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person gehört und im 
anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in 
einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen 
Vertragsstaat zur Verfügung steht, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, sowie 
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem das Unternehmen, das die Schiffe oder Luftfahrzeuge betreibt, 
ansässig ist. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

ABSCHNITT V 

METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 23 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

(1) In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Chile besteuert werden, so nimmt 
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Österreich vorbehaltlich der Buchstaben b und c diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung aus. 

 b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 11 und 12, nach 
Artikel 13 Absatz 4 und nach Artikel 21 Absatz 3 in Chile besteuert werden dürfen, so rechnet 
Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
Chile gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus Chile bezogenen Einkünfte 
entfällt. 

 c) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach dem Artikel 10 in Chile besteuert 
werden dürfen, so rechnet Österreich auf die von den Einkünften dieser Person zu erhebende 
Steuer denjenigen Betrag der chilenischen Steuer an, welcher der jeweils niedrigere der 
folgenden Beträge ist: 

 i) der Nettobetrag der in Chile für diese Dividenden zu leistenden „Additional Tax“ oder 

 ii) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividende vor Berechnung der „Additional Tax“. 

 d) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem Abkommen von 
der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen 
werden. 

 e) Buchstabe a gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, wenn 
Chile dieses Abkommen so anwendet, dass es diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung ausnimmt oder Absatz 2 der Artikel 10, 11 oder 12 auf diese Einkünfte anwendet. 

(2) In Chile wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) In Chile ansässige Personen, die Einkünfte beziehen, die nach diesem Abkommen in Österreich 
besteuert werden, können vorbehaltlich der anwendbaren Bestimmungen des chilenischen Rechts 
die so gezahlten Steuern auf jede chilenische Steuer anrechnen, die hinsichtlich desselben 
Einkommens gezahlt werden. Dieser Buchstabe kommt für alle Einkünfte, die in diesem 
Abkommen behandelt werden, zur Anwendung. 

 b) Einkünfte oder Vermögen einer in Chile ansässigen Person, die nach dem Abkommen von der 
Besteuerung in Chile auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in Chile bei der Festsetzung der 
Steuer für das andere Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

ABSCHNITT VI 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen 
Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder 
unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in 
keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein, als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

(3) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat, den im anderen 
Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des 
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 6 oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, 
sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses 
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige 
Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden 
gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 
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(5) In einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaften, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar 
oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit 
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Gesellschaften, 
die im erstgenannten Staat ansässig sind, unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(6) Dieser Artikel gilt für Steuern, die unter dieses Abkommen fallen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Chile plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

Artikel 25 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht 
entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen 
Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern 
der Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde unterbreiten, dessen 
Staatsangehöriger sie ist. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. 

(5) Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht beseitigt werden, kann der Fall bei 
Zustimmung der zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten einem Schiedsgericht unterbreitet werden. 
Dieses Verfahren wird zwischen den Vertragsstaaten im diplomatischen Weg durch den Austausch von 
Noten festgelegt. 

Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 
halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 
nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich 
gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder 
mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der 
Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese 
Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 ist nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 
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 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 
Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 
Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen 
Informationen hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

Artikel 27 

DIPLOMATEN UND KONSULARBEAMTE 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf 
Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

Artikel 28 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

(1) Hinsichtlich zusammengefasster Investmentkonten (pooled investment accounts) oder 
Investmentfonds (wie zB der bestehende Foreign Capital Investment Fund, Gesetz Nr. 18.657), die einer 
Besteuerung bei Überweisung (remittance tax) unterliegen und als Voraussetzung die Verwaltung durch 
eine in Chile ansässige Person vorsehen, sind die Bestimmungen des Abkommens nicht so auszulegen, 
als schränkten sie die Erhebung der chilenischen Steuer bei Überweisungen von solchen Konten oder 
Fonds hinsichtlich der Investitionen in Vermögen, das in Chile gelegen ist, ein. 

(2) Für Zwecke des Artikels XXII Absatz 3 (Konsultationen) des Allgemeinen Abkommens über den 
Handel mit Dienstleistungen vereinbaren die Vertragsstaaten, dass, ungeachtet dieser Bestimmung, jede 
Meinungsverschiedenheit darüber, ob eine Maßnahme in den Anwendungsbereich des Abkommens fällt, 
wie es in dieser Bestimmung vorgesehen ist, nur mit der Einwilligung beider Vertragsstaaten an den Rat 
für den Handel mit Dienstleistungen herangetragen werden kann. Zweifel über die Auslegung dieses 
Absatzes sind gemäß Artikel 25 Absatz 3 oder in Ermangelung einer Einigung nach diesem Verfahren 
gemäß anderer von beiden Vertragsstaaten vereinbarten Verfahren zu beseitigen. 

(3) Dieses Abkommen berührt nicht die Anwendung der bestehenden Bestimmungen des 
chilenischen „DL 600“ (Statut über Auslandsinvestitionen) in der im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Abkommens geltenden Fassung, einschließlich der von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Änderungen, sofern 
diese zu keiner Änderung der allgemeinen Grundsätze führen. 

(4) Dieses Abkommen schränkt weder die Erhebung der in Chile zu zahlenden „First Category Tax“ 
noch der zu zahlenden „Additional Tax“ ein, welche eine in Österreich ansässige Person hinsichtlich ihrer 
Einkünfte, die einer in Chile gelegenen Betriebstätte zuzurechnen sind, zu leisten hat, sofern die „First 
Category Tax“ auf die „Additional Tax“ angerechnet werden kann. 

ABSCHNITT VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 29 

IN-KRAFT-TRETEN 

(1) Jeder Vertragsstaat teilt dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Weg den Abschluss der 
für das In-Kraft-Treten dieses Abkommens nach seinen Vorschriften erforderlichen Verfahren mit. Dieses 
Abkommen tritt am Tag in Kraft, an dem die spätere der Mitteilungen erfolgt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abkommens finden Anwendung: 

 a) in Österreich 

für Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist; und 
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 b) in Chile 

für Steuern auf erzielte Einkünfte und auf bezahlte Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist, auf einem 
Konto gutgeschrieben, zur Verfügung gestellt oder als Ausgaben berücksichtigt werden. 

Artikel 30 

KÜNDIGUNG DES ABKOMMENS 

(1) Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. 
Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf des Jahres 
seines In-Kraft-Tretens schriftlich gegenüber dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Weg 
kündigen. 

(2) In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung: 

 a) in Österreich 

für Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist; und 

 b) in Chile 

für Steuern auf erzielte Einkünfte und auf bezahlte Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist, einem Konto 
gutgeschrieben, zur Verfügung gestellt oder als Ausgaben berücksichtigt werden. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten dieses Abkommen 
unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Santiago de Chile, am 6. Dezember 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in 
deutscher, spanischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Falle 
von Abweichungen in der Auslegung ist der englische Text maßgeblich. 
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Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Chile plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

PROTOKOLL ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
REPUBLIK CHILE ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM 
EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik 
Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, sind die Unterzeichneten übereingekommen, 
dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden. 

1. Zu Artikel 5 Absatz 5 

Es gilt als vereinbart, dass der Satzteil „die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge 
abzuschließen“ die Anwendung dieses Absatzes nicht auf Vertreter beschränkt, die wörtlich Verträge im 
Namen des Unternehmens abschließen. Der Absatz kommt ebenso für einen Vertreter zur Anwendung, 
der Verträge abschließt, die für das Unternehmen verbindlich sind, auch wenn diese Verträge nicht 
tatsächlich im Namen des Unternehmens geschlossen wurden. 

2. Zu Artikel 5 Absatz 6 

Es gilt als vereinbart, dass, wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen zwischen dem 
Makler oder Vertreter und dem Unternehmen von jenen abweichen, die von unabhängigen Personen 
vereinbart worden wären, ein solcher Makler oder Vertreter nicht als unabhängiger Vertreter im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 6 anzusehen ist. 

3. Zu Artikel 7 

Im Falle Österreichs, umfasst der in diesem Artikel verwendete Begriff „Gewinne“ Gewinne jedes 
Gesellschafters aus einer Beteiligung an einer Personengesellschaft, einschließlich der Beteiligung an 
einer stillen Gesellschaft nach österreichischem Recht. 

4. Zu Artikel 7 Absatz 3 

Es gilt als vereinbart, dass die Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Artikels nur dann zur 
Anwendung kommen, wenn die Aufwendungen der Betriebstätte nach den Vorschriften des Steuerrechts 
des Vertragsstaats, in dem die Betriebstätte gelegen ist, zuzurechnen sind. 

5. Zu Artikel 7 

a) Einkünfte und Gewinne aus Versicherungsgeschäften dürfen nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten besteuert werden. Bezieht jedoch ein Unternehmen eines der beiden Vertragsstaaten auf 
andere Weise als durch eine im anderen Staat gelegene Betriebstätte Prämien, die für die Versicherung 
von im anderen Staat gelegenen Risken gezahlt werden, so darf die Steuer im anderen Staat a) 5 vom 
Hundert der Bruttoprämien im Falle der Rückversicherung und b) 10 vom Hundert der Bruttoprämien für 
die Versicherung der anderen Risken nicht übersteigen. 

b) Diese Bestimmung findet erst ab dem Tag Anwendung, an dem eine ähnliche Bestimmung in 
allen bestehenden Vereinbarungen und Abkommen zwischen Chile und den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und der Schweiz in Kraft tritt. Die chilenische zuständige Behörde setzt die 
österreichische zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der Bedingungen für die 
Anwendung dieser Bestimmung in Kenntnis. 

c) Wenn in einem der unter Buchstaben b genannten Abkommen ein niedrigerer Satz vereinbart 
wird, kommt dieser niedrigere Satz automatisch für Zwecke dieses Abkommens unter den gleichen 
Bedingungen zur Anwendung, die im anderen Abkommen vereinbart wurden. Die chilenische zuständige 
Behörde setzt die österreichische zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der 
Bedingungen für die Anwendung dieser Bestimmung in Kenntnis. 

6. Zu Artikel 10, 11 und 12 

Es gilt als vereinbart, dass die Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 12 nicht zur Anwendung 
kommen, wenn der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe der Person, die mit der Begründung oder 
Zuordnung eines Rechts oder einer Forderung, hinsichtlich dessen oder der die Dividenden, Zinsen oder 
Lizenzgebühren gezahlt werden, befasst ist, die Erzielung von Vorteilen aus diesen Artikeln durch diese 
Begründung oder Zuordnung ist. 
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7. Zu Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 2 

Wenn in einer Vereinbarung oder einem Abkommen zwischen Chile und einem dritten Staat, der 
Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, Chile 
zustimmt, Zinsen oder Lizenzgebühren (entweder generell oder nur hinsichtlich spezieller Kategorien von 
Zinsen oder Lizenzgebühren), die aus Chile stammen, von der Steuer zu befreien oder die Steuer auf 
diese Zinsen oder Lizenzgebühren (entweder generell oder nur hinsichtlich spezieller Kategorien von 
Zinsen oder Lizenzgebühren) auf einen unter den in Artikel 11 Absatz 2 oder Artikel 12 Absatz 2 dieses 
Abkommens vorgesehenen Satz zu senken, kommt diese Befreiung oder dieser niedrigere Satz 
automatisch für dieses Abkommen so zur Anwendung (entweder generell oder nur hinsichtlich spezieller 
Kategorien von Zinsen oder Lizenzgebühren), als ob diese Befreiung oder dieser niedrigere Satz in 
diesem Abkommen festgelegt worden wäre, und erlangt Wirkung ab dem Tag, ab dem die Bestimmungen 
dieser Vereinbarung und dieses Abkommens zur Anwendung kommen. Die chilenische zuständige 
Behörde setzt die österreichische zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der 
Bedingungen für die Anwendung dieser Bestimmung in Kenntnis. 

8. Zu Artikel 18 

Es gilt als vereinbart, dass dieser Artikel eine Einmalzahlung anstatt regelmäßiger 
Pensionszahlungen umfassen kann. 

9. Zu Artikel 26 

1. Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen 
zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte, einschließlich der Art und der Form, in 
der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen oder 
sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des ersuchten Staates 
befinden; 

e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; 

f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die 
unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

Um den Informationsaustausch zu erleichtern, soll der ersuchende Staat den Zeitraum bekanntgeben, für 
welchen die Auskünfte erbeten werden. 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab von „voraussichtlich erheblich“ für einen 
Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und gleichzeitig 
klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung 
(„fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder Auskünfte zu erbeten, die wahrscheinlich für die 
steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht erheblich sind. 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 1 den Vertragsstaaten einen spontanen 
oder automatischen Informationsaustausch gestattet; Artikel 26 Absatz 5 verpflichtet jedoch nicht die 
Vertragsstaaten dazu, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf automatischer oder spontaner Basis 
auszutauschen. 

4. Im Fall, dass sich die Informationen im Besitz einer Bank oder eines sonstigen Kreditinstituts 
befinden, sollen die Bestimmungen des Artikels 26 nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sie den 
Informationsaustausch hinsichtlich Transaktionen erfordern, die vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Abkommens erfolgt sind. 

10. Zu Artikel 28 

Mit Rücksicht darauf, dass das Hauptziel des Abkommens die Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerung ist, vereinbaren die Vertragsstaaten, dass, wenn das Abkommen in einer Art und 
Weise genutzt wird, die zur Gewährung nicht in Erwägung gezogener oder nicht beabsichtigter Vorteile 
führt, die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten im Wege des Verständigungsverfahrens gemäß 
Artikel 25 gezielte Abkommensänderungen vorschlagen. Die Vertragsstaaten vereinbaren weiters, dass 
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jeder dieser Vorschläge berücksichtigt und rasch hinsichtlich einer allenfalls erforderlichen Abänderung 
des Abkommens diskutiert wird. 

11. Auslegung des Abkommens 

Es gilt als vereinbart, dass die Kommentare zum OECD- und UN-Muster – die von Zeit zu Zeit 
überarbeitet werden können – eine Auslegungshilfe im Sinne des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge1 vom 23. Mai 1969 darstellen, insoweit die Bestimmungen dieses Abkommens den 
Musterabkommen entsprechen und vorbehaltlich aller gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll 
und aller gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des 
Abkommens geeinigt haben, oder zukünftiger Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten 
zum OECD- oder UN-Muster oder deren Kommentaren. 

12. Verhinderung von Missbrauch 

Bezieht ein Unternehmen eines Vertragssstaats Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat und sind 
diese Einkünfte einer Betriebstätte zuzurechnen, die das Unternehmen im Bereich der Jurisdiktion eines 
dritten Staates (Drittstaat) unterhält, so werden die Steuervergünstigungen, die sonst nach den anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens Anwendung fänden, nicht auf diese Einkünfte angewendet, wenn die 
Einkünfte dieser Betriebstätte im erstgenannten Staat und im Drittstaat insgesamt einem tatsächlichen 
Steuersatz von weniger als 60 vom Hundert der Steuer unterliegen, die sonst im erstgenannten Staat 
erhoben würde, wären die Einkünfte in jenem Staat vom Unternehmen erwirtschaftet oder empfangen 
worden und nicht einer Betriebstätte im Drittstaat zuzurechnen. Alle Einkünfte, auf die die 
Bestimmungen dieses Absatzes Anwendung finden, unterliegen ungeachtet einer anderen Bestimmung 
dieses Abkommens nach den Bestimmungen des nationalen Rechts des anderen Staats der Steuer. 
 

Es besteht Einvernehmen, dass diese Missbrauchsklausel einen Vertragsstaat nicht davon abhält, 
seine nationalen Bestimmungen zur Verhinderung von Missbrauch anzuwenden. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll 
unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Santiago de Chile, am 6. Dezember 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in 
deutscher, spanischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Falle 
von Abweichungen in der Auslegung ist der englische Text maßgeblich. 

_________________________ 

1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 40/1980. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 11. Juni 2018 Teil III 

93. Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

93. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen 
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
 

[Übereinkommen in deutschsprachiger Übersetzung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in englischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in französischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in englischer Sprache, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in deutschsprachiger Übersetzung, siehe 

Anlagen] 
 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 22. September 2017 beim Generalsekretär der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als Verwahrer des Übereinkommens 
hinterlegt; das Mehrseitige Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 34 Abs. 1 mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Das Mehrseitige Übereinkommen wurde neben Österreich von folgenden Staaten und 
Hoheitsgebieten ratifiziert: Isle of Man1, Jersey1, Polen1 und Slowenien1. 

Kurz 

                                                           
1 Vorbehalte und Notifikationen anderer Vertragsstaaten sowie Einsprüche und Einwendungen zu diesem 
Übereinkommen sind in englischer und französischer Sprache auf der Website der OECD unter 
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf abrufbar. 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

GENERIERTER TEXT DES MLI UND DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK CHILE ZUR VERMEIDUNG DER 

DOPPELBESTEUERUNG UND DER VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF 
DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN SAMT 

PROTOKOLL  

Allgemeine haftungsausschließende Erklärung zum generierten Textdokument 

Dieses Dokument stellt den generierten Text für die Anwendung des am 6. Dezember 2012 

unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (das „Abkommen“) und des von der Republik 

Österreich und der Republik Chile am 7. Juni 2017 unterzeichneten Mehrseitigen Übereinkommens zur 

Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und 

Gewinnverlagerung (das „MLI“) dar. 

Dieses Dokument wurde zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und der Republik 

Chile abgestimmt und spiegelt das gemeinsame Verständnis über die durch das MLI im Abkommen 

verursachten Veränderungen wider. 

Das Dokument wurde auf der Grundlage der von der Republik Österreich am 22. September 2017 und 

von der Republik Chile am 26. November 2020 aus Anlass der Ratifikation dem Verwahrer übermittelten 

Vorbehalte und Notifikationen („MLI-Positionen“) erstellt. Diese MLI-Positionen sind den im MLI 

vorgesehenen Modifizierungen vorbehalten. Die Modifizierung der MLI-Positionen kann die Wirkung 

des MLI auf das Abkommen verändern.  

Die authentischen Vertragstexte des Abkommens und des MLI sind vorrangig und als einzig 

maßgebliche Rechtsquellen anzuwenden. 

Die Bestimmungen des MLI, welche in Bezug auf die Bestimmungen des Abkommens anwendbar sind, 

werden in diesem Dokument durchgehend in Form von eingerahmten Feldern im Zusammenhang mit 

den entsprechenden Bestimmungen des Abkommens dargestellt. Die eingerahmten Felder, welche die 

Bestimmungen des MLI enthalten, wurden im Allgemeinen in Übereinstimmung mit der Reihenfolge 

der Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen in das Abkommen eingefügt. 

Der Text der Bestimmungen des MLI wurde zur Vereinheitlichung der im MLI verwendeten Begriffe 

mit jenen des Abkommens (zB „unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen“ und 

„Abkommen“, „Vertragspartei dieses Übereinkommens“ und „Vertragsstaaten“) im Interesse des 

einfacheren Verständnisses der Bestimmungen des MLI verändert. Die Veränderungen der Begriffe 

dienen der leichteren Lesbarkeit des Dokuments und zielen nicht auf eine Änderung des Inhalts der 

Bestimmungen des MLI ab. In ähnlicher Weise wurden Teile der Bestimmungen des MLI verändert, die 

bestehende Bestimmungen des Abkommens umschreiben: umschreibende Wortfolgen wurden durch 

rechtliche Verweise auf die bestehenden Abkommensbestimmungen im Interesse der leichteren 

Lesbarkeit ersetzt. 

In allen Fällen sind Verweise auf die Bestimmungen des Abkommens oder auf das Abkommen in dem 

Sinne zu verstehen, dass sie sich auf das Abkommen in der durch das MLI geänderten Fassung beziehen, 

vorausgesetzt, die Bestimmungen des MLI wurden wirksam. 

Hinweise 

Die authentischen Texte des MLI und des Abkommens sind über die Webseite des Bundesministeriums 

für Finanzen abrufbar (https://www.bmf.gv.at/).  

Die MLI-Positionen der Republik Österreich wurden am 22. September 2017 aus Anlass der Ratifikation 
und jene der Republik Chile am 26. November 2020 aus Anlass der Ratifikation an den Verwahrer 
übermittelt und sind über die Webseite des Verwahrers des MLI (OECD) abrufbar 
(http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf). 

 

  

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

Haftungsausschließende Erklärung zum Wirksamkeitsbeginn der MLI – Bestimmungen 

Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des MLI 

Die Bestimmungen des MLI, die auf das Abkommen anzuwenden sind, werden nicht im selben 

Zeitpunkt wie die ursprünglichen Bestimmungen des Abkommens wirksam. Jede Bestimmung des MLI 

kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksam werden, abhängig von den betroffenen Steuerarten (im 

Abzugsweg erhobene Steuern oder andere Steuern) und von den Wahlmöglichkeiten, welche die 

Republik Österreich und die Republik Chile in ihren MLI-Positionen ausgeübt haben. 

Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifizierungs-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde: 22. September 

2017 für die Republik Österreich und 26. November 2020 für die Republik Chile. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des MLI: 1. Juli 2018 für die Republik Österreich und 1. März 2021 für die 

Republik Chile. 

Dieses Dokument enthält durchgehend spezifische Informationen über den Zeitpunkt, an dem oder nach 
dem die Bestimmungen des MLI in Bezug auf das Abkommen Wirksamkeit erlangen. 

 

  



  

 

 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK CHILE 
ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND DER VERHINDERUNG DER 

STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM 
VERMÖGEN SAMT PROTOKOLL 

Die Republik Österreich und die Republik Chile, von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen,  

Der folgende Absatz 1 des Artikels 6 des MLI wird in die Präambel dieses Abkommens eingefügt:1   

ARTIKEL 6 DES MLI - ZWECK EINES UNTER DAS ÜBEREINKOMMEN FALLENDEN 

STEUERABKOMMENS 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppelbesteuerung zu 
beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -
umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem 
Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten 
ansässigen Personen) zu schaffen, 

haben Folgendes vereinbart: 

ABSCHNITT I 

GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

Artikel 1 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben 
werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, 
vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, 
einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, 
der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

 a) in Österreich: 

 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Grundsteuer; 

 iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

(im Folgenden als “österreichische Steuer“ bezeichnet); 

                                                           
1 

Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 6 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung 

dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2022 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2022 beginnen. 

 



  

 b) in Chile: die Einkommensteuer, die nach dem Einkommensteuergesetz erhoben wird, „Ley sobre 
Impuesto a la Renta“ (im Folgenden als “chilenische Steuer“ bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art und für 
Steuern vom Vermögen, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern 
oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in 
ihren jeweiligen Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

ABSCHNITT II 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

 a) bedeutet der Ausdruck „ein Vertragsstaat“ und „der andere Vertragsstaat", je nach dem 
Zusammenhang, die Republik Österreich oder die Republik Chile, nachstehend, je nachdem, als 
Österreich oder Chile bezeichnet. 

 b) umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 c) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 d) bedeuten die beiden Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 e) bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff oder 
Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen eines Vertragsstaats betrieben wird, es sei denn, das 
Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
betrieben; 

 f) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ 

 i) in Österreich: der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Chile: der Finanzminister, der Kommissar der Steuerbehörde oder dessen bevollmächtigten 
Vertreter; 

 g) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehöriger“ 

 i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt; 

 ii) jede juristische Person und andere Personenvereinigung, die nach dem in einem Vertragsstaat 
geltenden Recht errichtet worden ist. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im 
Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen 
gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer 
Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung, des Ortes ihrer Gründung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck 
umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder 
mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Folgendes: 

 a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; 
verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, 
zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der 
Lebensinteressen); 



  

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem 
Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so gilt 
sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 

 d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden sich die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem Einvernehmen zu 
regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Staaten bemühen, die Frage unter Bedachtnahme auf den Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung, den Ort der Hauptverwaltung, den Ort der Gründung oder jeglicher 
anderer maßgeblichen Faktoren in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen. In Ermangelung eines solchen 
Einvernehmens ist die Person nicht berechtigt, Vorteile aus diesem Abkommen zu erlangen, mit Ausnahme 
von Vorteilen aus Artikel 24 (Gleichbehandlung) und Artikel 25 (Verständigungsverfahren). 

Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte und 

 f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Erkundung oder Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst auch: 

 a) eine Bauausführung oder Montage oder damit zusammenhängende Überwachungs-tätigkeiten, 
jedoch nur dann, wenn diese Ausführung, Montage oder Tätigkeiten die Dauer von sechs Monaten 
überschreiten; 

 b) die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen eines Unternehmens 
durch Arbeitnehmer oder anderes Personal, die dieses Unternehmen zu diesem Zweck beschäftigt, 
jedoch nur dann, wenn Tätigkeiten dieser Art im Land insgesamt länger als 183 Tage innerhalb 
eines Zeitraums von 12 Monaten dauern. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung 
oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 
werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Werbung zu betreiben, Informationen bereit zu stellen, wissenschaftliche Forschung 
zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine 
Hilfstätigkeit darstellen. 

(5) Ist eine Person (mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6) für ein 
Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich 
auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, 
diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 



  

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem 
Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern dieser Person im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit 
handelt. 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden 
Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen. 

ABSCHNITT III 

BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

(2) Für Zwecke dieses Abkommens hat der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ die Bedeutung, die 
ihm nach dem Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in 
jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke 
gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste 
Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und 
anderen Bodenschätzen. Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 dieses Artikels gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens 
und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen Arbeit dient. 

Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es 
sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus oder hat sie auf diese 
Weise ausgeübt, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur 
insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch 
eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser 
Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche 
Geschäftstätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt 
hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte entstandenen 
Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug 
zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch 
Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt Absatz 
2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; 
die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses 
Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu 
verfahren. 



  

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 

Artikel 8 

SEESCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(2) Für Zwecke dieses Artikels beinhaltet der Begriff „Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen“ 
durch ein Unternehmen: 

 a) die Vercharterung oder Vermietung von leeren Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, 

 b) die Vermietung von Containern und der damit verbundenen Ausrüstung, 

sofern die Vercharterung oder Vermietung mit dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im 
internationalen Verkehr im Zusammenhang steht. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist, oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne 
zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in 
diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die das 
Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat, wenn er zustimmt, dass die Änderung des erstgenannten 
Staats dem Grunde nach und betragsmäßig gerechtfertigt ist, eine entsprechende Änderung der dort von 
diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses 
Abkommens zu berücksichtigen und erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Artikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 15 vom 
Hundert des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen 
die Dividenden gezahlt werden. 

Dieser Absatz schränkt die Erhebung der in Chile zu zahlenden „Additional Tax“ nicht ein, sofern die 
„First Category Tax“ auf die „Additional Tax“ angerechnet werden kann. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien oder 
anderen Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus Rechten stammende 
Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den 
Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 



  

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine 
dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die 
nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder 
Einkünften bestehen. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine in dem 
anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen, wenn sie 

 i) im Zusammenhang mit Darlehen stehen, welche von einem Kreditinstitut oder 
Versicherungsunternehmen gewährt werden; 

 ii) im Zusammenhang mit Anleihen oder Obligationen stehen, welche regelmäßig und 
hauptsächlich an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden; 

 iii) Zinsen aus dem Verkauf auf Kredit darstellen, die der Erwerber von Maschinen und 
Ausrüstungen an den Nutzungsberechtigten zahlt, der der Verkäufer der Maschinen und 
Ausrüstungen ist. 

 b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind, und insbesondere 
Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder 
wie auch Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, aus dem sie stammen, derselben Besteuerung 
unterliegen, wie Einkünfte aus der Kreditgewährung. Der Ausdruck Zinsen umfasst nicht die Einkünfte, 
die in Artikel 10 behandelt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung 
ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen 
Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in diesem Staat 
ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder feste Einrichtung und ist die Schuld, 
für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen 
worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem 
Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen 
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, aus welchen Gründen auch 
immer, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so 
wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag 
nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses 
Abkommens besteuert werden. 



  

Artikel 12 

LIZENZGEBÜHREN 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 
Lizenzgebühren eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren für die Benützung oder für das Recht auf 
Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen; 

 b) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen 
oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme oder Filme, Bänder und 
anderer Mittel der Bild- oder Tonaufnahme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, 
geheimen Formeln oder Verfahren oder anderer immaterieller Wirtschaftsgüter oder für die Benutzung oder 
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die 
Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort 
gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in 
diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob 
er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste 
Einrichtung und ist die Schuld, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte 
oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte oder 
die feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen 
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte 
ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat oder das zu einer festen 
Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für die Ausübung eines freien 
Berufes in dem anderen Vertragsstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung 
einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen 
Einrichtung erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 
Verkehr betrieben werden, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

(4) a) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen 
oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft erzielt, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 
dürfen im anderen Staat besteuert werden, wenn 

 i) der Veräußerer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb eines der Veräußerung vorangehenden 
Zeitraums von 12 Monaten unmittelbar oder mittelbar über Anteile oder andere Rechte von 
mindestens 20 vom Hundert des Kapitals dieser Gesellschaft verfügt hat, oder 



  

 ii) die Gewinne zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder mittelbar auf unbeweglichem 
Vermögen beruhen, das im anderen Vertragsstaat liegt. 

 b) Andere Gewinne einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person aus der Veräußerung von Anteilen 
oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 
dürfen auch im anderen Vertragsstaat besteuert werden; die Steuer darf aber 17 vom Hundert des 
Gewinnes nicht übersteigen. 

 c) Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Absatzes dürfen Gewinne eines in einem 
Vertragsstaat ansässigen Pensionsfonds aus der Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten 
am Kapital einer Gesellschaft, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, nur im erstgenannten 
Vertragsstaat besteuert werden. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 oder 4 nicht genannten Vermögens 
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem freien Beruf oder 
aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. Diese 
Einkünfte dürfen jedoch auch im anderen Vertragsstaat besteuert werden: 

 a) wenn der natürlichen Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich 
eine feste Einrichtung zur Verfügung steht; in diesem Fall dürfen die Einkünfte im anderen Staat 
besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden 
können; oder 

 b) wenn die natürliche Person sich im anderen Vertragsstaat insgesamt 183 Tage oder länger 
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt 
oder endet, aufhält; in diesem Fall dürfen die Einkünfte im anderen Staat besteuert werden, jedoch 
nur insoweit, als sie aus Tätigkeiten stammen, die in diesem Staat ausgeübt werden. 

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der 
Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Wirtschaftstreuhänder. 

Artikel 15 

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die 
Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält 
und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person für unselbständige Arbeit bezieht, die an Bord eines Seeschiffes oder 
Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr betrieben wird, ausgeübt wird, nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

Artikel 16 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder 



  

eines ähnlichen Organs einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im 
anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 17 

KÜNSTLER UND SPORTLER 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler 
aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert 
werden. Die in diesem Absatz angesprochenen Einkünfte umfassen Einkünfte jeder Art, die aufgrund der 
im anderen Staat ausgeübten persönlichen Tätigkeit in Verbindung mit dem Ansehen der Person als 
Künstler oder Sportler bezogen werden. 

(2) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler 
in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit, die nicht dem Künstler oder Sportler selbst zufließen, 
sondern einer anderen Person, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler 
seine Tätigkeit ausübt. 

Artikel 18 

RUHEGEHÄLTER 

Ruhegehälter, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person gezahlt werden, dürfen nur im anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 19 

ÖFFENTLICHER DIENST 

(1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem 
Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat oder 
der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und 

 i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leisten. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels finden gleichermaßen hinsichtlich Vergütungen 
Anwendung, die dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten für Chile und den Mitgliedern der 
Belegschaft des österreichischen Wirtschaftsdelegierten gezahlt werden. 

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit 
einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, einer seiner Gebietskörperschaften oder des österreichischen 
AußenwirtschaftsCenters erbracht werden, sind die Artikel 15, 16 oder 17 anzuwenden. 

Artikel 20 

STUDENTEN 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschließlich 
zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
unmittelbar vor der Einreise in dem erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium 
oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen 
aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

Artikel 21 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 
behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit 
durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich 
zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise 
Artikel 14 anzuwenden. 



  

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, 
die in den vorstehenden Artikeln dieses Abkommens nicht behandelt worden sind und die aus dem anderen 
Vertragsstaat stammen, auch im anderen Staat besteuert werden. 

ABSCHNITT IV 

BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

Artikel 22 

VERMÖGEN 

(1) Unbewegliches Vermögen, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person gehört und im 
anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur 
Verfügung steht, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, sowie 
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem das Unternehmen, das die Schiffe oder Luftfahrzeuge betreibt, 
ansässig ist. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

ABSCHNITT V 

METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 23 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

(1) In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Chile besteuert werden, so nimmt 
Österreich vorbehaltlich der Buchstaben b und c diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung aus. 

 b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 11 und 12, nach 
Artikel 13 Absatz 4 und nach Artikel 21 Absatz 3 in Chile besteuert werden dürfen, so rechnet 
Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
Chile gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus Chile bezogenen Einkünfte 
entfällt. 

 c) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach dem Artikel 10 in Chile besteuert 
werden dürfen, so rechnet Österreich auf die von den Einkünften dieser Person zu erhebende Steuer 
denjenigen Betrag der chilenischen Steuer an, welcher der jeweils niedrigere der folgenden Beträge 
ist: 

 i) der Nettobetrag der in Chile für diese Dividenden zu leistenden „Additional Tax“ oder 

 ii) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividende vor Berechnung der „Additional Tax". 

 d) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem Abkommen von 
der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

 e) Buchstabe a gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, wenn 
Chile dieses Abkommen so anwendet, dass es diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung ausnimmt oder Absatz 2 der Artikel 10, 11 oder 12 auf diese Einkünfte anwendet. 

(2) In Chile wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) In Chile ansässige Personen, die Einkünfte beziehen, die nach diesem Abkommen in Österreich 
besteuert werden, können vorbehaltlich der anwendbaren Bestimmungen des chilenischen Rechts 
die so gezahlten Steuern auf jede chilenische Steuer anrechnen, die hinsichtlich desselben 



  

Einkommens gezahlt werden. Dieser Buchstabe kommt für alle Einkünfte, die in diesem 
Abkommen behandelt werden, zur Anwendung. 

 b) Einkünfte oder Vermögen einer in Chile ansässigen Person, die nach dem Abkommen von der 
Besteuerung in Chile auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in Chile bei der Festsetzung der Steuer 
für das andere Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

ABSCHNITT VI 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen 
Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder 
unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in 
keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein, als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

(3) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat, den im anderen 
Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des 
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 6 oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind 
Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses 
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige 
Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des steuerpflichtigen 
Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im 
erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 

(5) In einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaften, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar 
oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit 
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Gesellschaften, 
die im erstgenannten Staat ansässig sind, unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(6) Dieser Artikel gilt für Steuern, die unter dieses Abkommen fallen. 

Artikel 25 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 
(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten 

für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann 
sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall 
der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern der Fall von Artikel 24 
Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist. 



  

Der folgende zweite Satz des Absatzes 1 des Artikels 16 des MLI ist anzuwenden und geht den 
Bestimmungen dieses Abkommens vor:2 

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme vorgelegt werden, 
die zu einer diesem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. 

Der folgende zweite Satz des Absatzes 3 des Artikels 16 des MLI ist auf dieses Abkommen 
anzuwenden:3 

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Sie können auch gemeinsam beraten, um eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in diesem Abkommen 
nicht vorgesehen sind, zu beseitigen. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne 
der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. 

(5) Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens 
entstehen, von den zuständigen Behörden nicht beseitigt werden, kann der Fall bei Zustimmung der 
zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten einem Schiedsgericht unterbreitet werden. Dieses Verfahren 
wird zwischen den Vertragsstaaten im diplomatischen Weg durch den Austausch von Noten festgelegt. 

Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten 
wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der 
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht 
darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 ist nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 

                                                           
2 Gemäß Artikel 35 Absatz 4 des MLI gilt Artikel 16 des MLI in Bezug auf dieses Abkommen nur für einen Fall, 

welcher der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 1. März 2021 vorgelegt wird, mit Ausnahme 

der Fälle, deren Vorlage bis zu diesem Tag im Rahmen dieses Abkommens vor dessen Änderung durch das MLI nicht 

möglich war, unabhängig von dem Veranlagungszeitraum, auf den sich der Fall bezieht. 
3 Siehe Fußnote 2.  



  

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke 
nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach 
Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen 
hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

Artikel 27 

DIPLOMATEN UND KONSULARBEAMTE 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund 
besonderer Übereinkünfte zustehen. 

Artikel 28 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

(1) Hinsichtlich zusammengefasster Investmentkonten (pooled investment accounts) oder 
Investmentfonds (wie zB der bestehende Foreign Capital Investment Fund, Gesetz Nr. 18.657), die einer 
Besteuerung bei Überweisung (remittance tax) unterliegen und als Voraussetzung die Verwaltung durch 
eine in Chile ansässige Person vorsehen, sind die Bestimmungen des Abkommens nicht so auszulegen, als 
schränkten sie die Erhebung der chilenischen Steuer bei Überweisungen von solchen Konten oder Fonds 
hinsichtlich der Investitionen in Vermögen, das in Chile gelegen ist, ein. 

(2) Für Zwecke des Artikels XXII Absatz 3 (Konsultationen) des Allgemeinen Abkommens über den 
Handel mit Dienstleistungen vereinbaren die Vertragsstaaten, dass, ungeachtet dieser Bestimmung, jede 
Meinungsverschiedenheit darüber, ob eine Maßnahme in den Anwendungsbereich des Abkommens fällt, 
wie es in dieser Bestimmung vorgesehen ist, nur mit der Einwilligung beider Vertragsstaaten an den Rat 
für den Handel mit Dienstleistungen herangetragen werden kann. Zweifel über die Auslegung dieses 
Absatzes sind gemäß Artikel 25 Absatz 3 oder in Ermangelung einer Einigung nach diesem Verfahren 
gemäß anderer von beiden Vertragsstaaten vereinbarten Verfahren zu beseitigen. 

(3) Dieses Abkommen berührt nicht die Anwendung der bestehenden Bestimmungen des chilenischen 
„DL 600“ (Statut über Auslandsinvestitionen) in der im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens 
geltenden Fassung, einschließlich der von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Änderungen, sofern diese zu keiner 
Änderung der allgemeinen Grundsätze führen. 

(4) Dieses Abkommen schränkt weder die Erhebung der in Chile zu zahlenden „First Category Tax“ 
noch der zu zahlenden „Additional Tax“ ein, welche eine in Österreich ansässige Person hinsichtlich ihrer 
Einkünfte, die einer in Chile gelegenen Betriebstätte zuzurechnen sind, zu leisten hat, sofern die „First 
Category Tax“ auf die „Additional Tax“ angerechnet werden kann. 

 

ABSCHNITT VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 29 

IN-KRAFT-TRETEN 

(1) Jeder Vertragsstaat teilt dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Weg den Abschluss der 
für das In-Kraft-Treten dieses Abkommens nach seinen Vorschriften erforderlichen Verfahren mit. Dieses 
Abkommen tritt am Tag in Kraft, an dem die spätere der Mitteilungen erfolgt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abkommens finden Anwendung: 

 a) in Österreich 

für Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist; und 

 b) in Chile 



  

für Steuern auf erzielte Einkünfte und auf bezahlte Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist, auf einem 
Konto gutgeschrieben, zur Verfügung gestellt oder als Ausgaben berücksichtigt werden. 

Artikel 30 

KÜNDIGUNG DES ABKOMMENS 

(1) Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder 
Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf des Jahres seines 
In-Kraft-Tretens schriftlich gegenüber dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Weg kündigen. 

(2) In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung: 

 a) in Österreich 

für Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist; und 

 b) in Chile 

für Steuern auf erzielte Einkünfte und auf bezahlte Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist, einem Konto 
gutgeschrieben, zur Verfügung gestellt oder als Ausgaben berücksichtigt werden. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten dieses Abkommen 
unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Santiago de Chile, am 6. Dezember 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in 
deutscher, spanischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Falle 
von Abweichungen in der Auslegung ist der englische Text maßgeblich. 

Für die Republik Österreich:     Für die Republik Chile: 

Andreas Schieder m.p.     Alfonso Silva Navarro m.p. 

 

PROTOKOLL ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
REPUBLIK CHILE ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM 
EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik 
Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, sind die Unterzeichneten übereingekommen, dass die 
folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden. 

1. Zu Artikel 5 Absatz 5 

Es gilt als vereinbart, dass der Satzteil „die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge 
abzuschließen“ die Anwendung dieses Absatzes nicht auf Vertreter beschränkt, die wörtlich Verträge im 
Namen des Unternehmens abschließen. Der Absatz kommt ebenso für einen Vertreter zur Anwendung, der 
Verträge abschließt, die für das Unternehmen verbindlich sind, auch wenn diese Verträge nicht tatsächlich 
im Namen des Unternehmens geschlossen wurden. 

2. Zu Artikel 5 Absatz 6 

Es gilt als vereinbart, dass, wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen zwischen dem 
Makler oder Vertreter und dem Unternehmen von jenen abweichen, die von unabhängigen Personen 
vereinbart worden wären, ein solcher Makler oder Vertreter nicht als unabhängiger Vertreter im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 6 anzusehen ist. 

3. Zu Artikel 7 

Im Falle Österreichs, umfasst der in diesem Artikel verwendete Begriff „Gewinne“ Gewinne jedes 
Gesellschafters aus einer Beteiligung an einer Personengesellschaft, einschließlich der Beteiligung an einer 
stillen Gesellschaft nach österreichischem Recht. 

4. Zu Artikel 7 Absatz 3 

Es gilt als vereinbart, dass die Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Artikels nur dann zur Anwendung 
kommen, wenn die Aufwendungen der Betriebstätte nach den Vorschriften des Steuerrechts des 
Vertragsstaats, in dem die Betriebstätte gelegen ist, zuzurechnen sind. 



  

5. Zu Artikel 7 

a) Einkünfte und Gewinne aus Versicherungsgeschäften dürfen nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten besteuert werden. Bezieht jedoch ein Unternehmen eines der beiden Vertragsstaaten auf 
andere Weise als durch eine im anderen Staat gelegene Betriebstätte Prämien, die für die Versicherung von 
im anderen Staat gelegenen Risken gezahlt werden, so darf die Steuer im anderen Staat a) 5 vom Hundert 
der Bruttoprämien im Falle der Rückversicherung und b) 10 vom Hundert der Bruttoprämien für die 
Versicherung der anderen Risken nicht übersteigen. 

b) Diese Bestimmung findet erst ab dem Tag Anwendung, an dem eine ähnliche Bestimmung in allen 
bestehenden Vereinbarungen und Abkommen zwischen Chile und den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und der Schweiz in Kraft tritt. Die chilenische zuständige Behörde setzt die österreichische 
zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der Bedingungen für die Anwendung dieser 
Bestimmung in Kenntnis. 

c) Wenn in einem der unter Buchstaben b genannten Abkommen ein niedrigerer Satz vereinbart wird, 
kommt dieser niedrigere Satz automatisch für Zwecke dieses Abkommens unter den gleichen Bedingungen 
zur Anwendung, die im anderen Abkommen vereinbart wurden. Die chilenische zuständige Behörde setzt 
die österreichische zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der Bedingungen für die 
Anwendung dieser Bestimmung in Kenntnis. 

[ERSETZT durch Artikel 7 Absatz 1 des MLI]  

[6. Zu Artikel 10, 11 und 12 

Es gilt als vereinbart, dass die Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 12 nicht zur Anwendung 
kommen, wenn der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe der Person, die mit der Begründung oder 
Zuordnung eines Rechts oder einer Forderung, hinsichtlich dessen oder der die Dividenden, Zinsen oder 
Lizenzgebühren gezahlt werden, befasst ist, die Erzielung von Vorteilen aus diesen Artikeln durch diese 
Begründung oder Zuordnung ist.] 

Der folgende Absatz 1 des Artikels 7 des MLI ersetzt Absatz 6 dieses Protokolls:4  

ARTIKEL 7 DES MLI – VERHINDERUNG VON ABKOMMENSMISSBRAUCH 
(Principal Purposes Test) 

Ungeachtet der Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach diesem Abkommen 
nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller 
maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser 
Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder 
mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung 
dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

7. Zu Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 2 

Wenn in einer Vereinbarung oder einem Abkommen zwischen Chile und einem dritten Staat, der 
Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, Chile 
zustimmt, Zinsen oder Lizenzgebühren (entweder generell oder nur hinsichtlich spezieller Kategorien von 
Zinsen oder Lizenzgebühren), die aus Chile stammen, von der Steuer zu befreien oder die Steuer auf diese 
Zinsen oder Lizenzgebühren (entweder generell oder nur hinsichtlich spezieller Kategorien von Zinsen oder 
Lizenzgebühren) auf einen unter den in Artikel 11 Absatz 2 oder Artikel 12 Absatz 2 dieses Abkommens 
vorgesehenen Satz zu senken, kommt diese Befreiung oder dieser niedrigere Satz automatisch für dieses 
Abkommen so zur Anwendung (entweder generell oder nur hinsichtlich spezieller Kategorien von Zinsen 
oder Lizenzgebühren), als ob diese Befreiung oder dieser niedrigere Satz in diesem Abkommen festgelegt 
worden wäre, und erlangt Wirkung ab dem Tag, ab dem die Bestimmungen dieser Vereinbarung und dieses 
Abkommens zur Anwendung kommen. Die chilenische zuständige Behörde setzt die österreichische 

                                                           
4 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 7 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2022 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2022 beginnen. 

 



  

zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der Bedingungen für die Anwendung dieser 
Bestimmung in Kenntnis. 

8. Zu Artikel 18 

Es gilt als vereinbart, dass dieser Artikel eine Einmalzahlung anstatt regelmäßiger Pensionszahlungen 
umfassen kann. 

9. Zu Artikel 26 

1. Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen zur 
Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte, einschließlich der Art und der Form, in der 
der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen oder sich 
im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; 

f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die 
unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

Um den Informationsaustausch zu erleichtern, soll der ersuchende Staat den Zeitraum bekanntgeben, für 
welchen die Auskünfte erbeten werden. 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab von „voraussichtlich erheblich“ für einen 
Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und gleichzeitig 
klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung 
(„fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder Auskünfte zu erbeten, die wahrscheinlich für die 
steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht erheblich sind. 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 1 den Vertragsstaaten einen spontanen 
oder automatischen Informationsaustausch gestattet; Artikel 26 Absatz 5 verpflichtet jedoch nicht die 
Vertragsstaaten dazu, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf automatischer oder spontaner Basis 
auszutauschen. 

4. Im Fall, dass sich die Informationen im Besitz einer Bank oder eines sonstigen Kreditinstituts 
befinden, sollen die Bestimmungen des Artikels 26 nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sie den 
Informationsaustausch hinsichtlich Transaktionen erfordern, die vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Abkommens erfolgt sind. 

10. Zu Artikel 28 

Mit Rücksicht darauf, dass das Hauptziel des Abkommens die Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerung ist, vereinbaren die Vertragsstaaten, dass, wenn das Abkommen in einer Art und Weise 
genutzt wird, die zur Gewährung nicht in Erwägung gezogener oder nicht beabsichtigter Vorteile führt, die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten im Wege des Verständigungsverfahrens gemäß Artikel 25 
gezielte Abkommensänderungen vorschlagen. Die Vertragsstaaten vereinbaren weiters, dass jeder dieser 
Vorschläge berücksichtigt und rasch hinsichtlich einer allenfalls erforderlichen Abänderung des 
Abkommens diskutiert wird. 

11. Auslegung des Abkommens 

Es gilt als vereinbart, dass die Kommentare zum OECD- und UN-Muster – die von Zeit zu Zeit 
überarbeitet werden können – eine Auslegungshilfe im Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht 
der Verträge vom 23. Mai 1969 darstellen, insoweit die Bestimmungen dieses Abkommens den 
Musterabkommen entsprechen und vorbehaltlich aller gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll und 
aller gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des 
Abkommens geeinigt haben, oder zukünftiger Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten 
zum OECD- oder UN-Muster oder deren Kommentaren. 

12. Verhinderung von Missbrauch 



  

Bezieht ein Unternehmen eines Vertragssstaats Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat und sind 
diese Einkünfte einer Betriebstätte zuzurechnen, die das Unternehmen im Bereich der Jurisdiktion eines 
dritten Staates (Drittstaat) unterhält, so werden die Steuervergünstigungen, die sonst nach den anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens Anwendung fänden, nicht auf diese Einkünfte angewendet, wenn die 
Einkünfte dieser Betriebstätte im erstgenannten Staat und im Drittstaat insgesamt einem tatsächlichen 
Steuersatz von weniger als 60 vom Hundert der Steuer unterliegen, die sonst im erstgenannten Staat erhoben 
würde, wären die Einkünfte in jenem Staat vom Unternehmen erwirtschaftet oder empfangen worden und 
nicht einer Betriebstätte im Drittstaat zuzurechnen. Alle Einkünfte, auf die die Bestimmungen dieses 
Absatzes Anwendung finden, unterliegen ungeachtet einer anderen Bestimmung dieses Abkommens nach 
den Bestimmungen des nationalen Rechts des anderen Staats der Steuer. 
 

Es besteht Einvernehmen, dass diese Missbrauchsklausel einen Vertragsstaat nicht davon abhält, seine 
nationalen Bestimmungen zur Verhinderung von Missbrauch anzuwenden. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll 
unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Santiago de Chile, am 6. Dezember 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in 
deutscher, spanischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Falle 
von Abweichungen in der Auslegung ist der englische Text maßgeblich. 

Für die Republik Österreich:     Für die Republik Chile: 

Andreas Schieder m.p.     Alfonso Silva Navarro m.p. 
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140. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 

 (NR: GP XXIV RV 2134 AB 2238 S. 193. BR: AB 8926 S. 819.) 

140. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 

B-VG genehmigt. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 
 

[Vertragstext in deutscher Sprachfassung siehe Anlagen] 
[Vertragstext in spanischer Sprachfassung siehe Anlagen] 
[Vertragstext in englischer Sprachfassung siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 29 Abs. 1 des Abkommens wurden am 3. Juni 2013 bzw. 9. September 

2015 abgegeben; das Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 29 Abs. 1 mit 9. September 2015 in Kraft 
getreten. 
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ABKOMMEN ZWISCHEN  
DER REPUBLIK ÖSTERREICH 
UND DER REPUBLIK CHILE 

ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND DER 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG 

AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN 
UND VOM VERMÖGEN 

 

 

 

 

 

Die Republik Österreich und die Republik Chile, von dem Wunsche geleitet, ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der 
Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abzuschließen, 
 

 

haben Folgendes vereinbart: 
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ABSCHNITT I 
GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

 
 

Artikel 1 
 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 
 
 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden 
Vertragsstaaten ansässig sind. 
 
 

Artikel 2 
 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 
 
 

(1)  Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner 
Gebietskörperschaften erhoben werden. 
 

(2)  Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des 
Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung 
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern 
vom Vermögenszuwachs. 
 

(3)  Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 
 

a)  in Österreich: 
i) die Einkommensteuer; 
ii) die Körperschaftsteuer; 
iii) die Grundsteuer; 
iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 
v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

 (im Folgenden als “österreichische Steuer“ bezeichnet); 
 
b) in Chile: die Einkommensteuer, die nach dem Einkommensteuergesetz erhoben wird, 

"Ley sobre Impuesto a la Renta" (im Folgenden als “chilenische Steuer“ bezeichnet). 
 

(4)  Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art 
und für Steuern vom Vermögen, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den 
bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten teilen einander die in ihren jeweiligen Steuergesetzen eingetretenen 
bedeutsamen Änderungen mit. 
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ABSCHNITT II 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 
Artikel 3 

 
ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 
 

(1)  Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 
 

a)  bedeutet der Ausdruck "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertragsstaat", je nach 
dem Zusammenhang, die Republik Österreich oder die Republik Chile, nachstehend, 
je nachdem, als Österreich oder Chile bezeichnet. 

 
b) umfasst der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle 

anderen Personenvereinigungen; 
 
c) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für 

die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 
 
d) bedeuten die beiden Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und 

"Unternehmen des anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein 
Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben 
wird; 

 
e) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem 

Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen eines Vertragsstaats 
betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich 
zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

 
f) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 

i) in Österreich: der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten 
Vertreter; 

ii) in Chile: der Finanzminister, der Kommissar der Steuerbehörde oder dessen 
bevollmächtigten Vertreter; 

 
g) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" 

i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt; 
ii) jede juristische Person und andere  Personenvereinigung, die nach dem in einem 

Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist. 
 

 
(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der 

Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die 
Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die 
Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem 
Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck 
nach anderem Recht dieses Staates hat. 
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Artikel 4 
 

ANSÄSSIGE PERSON 
 
 

(1)  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres 
Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung, des Ortes ihrer 
Gründung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch 
diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine 
Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in 
diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 
 
 

(2)  Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt 
Folgendes: 
 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

 
b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 

Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; 

 
c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der 

Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 
 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden 
sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in 
gegenseitigem Einvernehmen zu regeln. 

 
(3)  Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 

ansässig, so werden sich die zuständigen Behörden der Staaten bemühen, die Frage unter 
Bedachtnahme auf den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, den Ort der Hauptverwaltung, 
den Ort der Gründung oder jeglicher anderer maßgeblichen Faktoren in gegenseitigem 
Einvernehmen zu lösen. In Ermangelung eines solchen Einvernehmens ist die Person nicht 
berechtigt, Vorteile aus diesem Abkommen zu erlangen, mit Ausnahme von Vorteilen aus 
Artikel 24 (Gleichbehandlung) und Artikel 25 (Verständigungsverfahren).  
 
 

BGBl. III - Ausgegeben am 7. Oktober 2015 - Nr. 140 4 von 26

www.ris.bka.gv.at

Geä
nd

ert
 du

rch
 BGBl.- 

III 
Nr. 9

3/2
01

8 

 
Amen

de
d b

y F
ed

era
l L

aw
 G

az
ett

e I
II N

o. 
93

/20
18



Artikel 5 
 

BETRIEBSTÄTTE 
 
 

(1)  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise 
ausgeübt wird. 
 

(2)  Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere: 
 

a) einen Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere 

Stätte der Erkundung oder Ausbeutung von Bodenschätzen. 
 

(3)  Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst auch: 
 

a) eine Bauausführung oder Montage oder damit zusammenhängende Überwachungs-
tätigkeiten, jedoch nur dann, wenn diese Ausführung, Montage oder Tätigkeiten die 
Dauer von sechs Monaten überschreiten; 

 
b) die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen eines 

Unternehmens durch Arbeitnehmer oder anderes Personal, die dieses Unternehmen 
zu diesem Zweck beschäftigt, jedoch nur dann, wenn Tätigkeiten dieser Art im Land 
insgesamt länger als 183 Tage innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten dauern. 

 
(4)  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 

Betriebstätten: 
 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von 
Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 
 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder 
verarbeitet zu werden; 

 
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu 
beschaffen; 

 
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen Werbung zu betreiben, Informationen bereit zu stellen, 
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die 
vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen. 

 
(5)  Ist eine Person (mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 

6) für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen 
des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, 
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so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in 
diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine 
Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten 
Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese 
Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 

 
(6)  Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 

Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern dieser Person im 
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handelt. 
 

(7)  Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine 
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere 
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der 
anderen. 
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ABSCHNITT III 
BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

 
Artikel 6 

 
EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

 
 

(1)  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 
Vermögen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, 
das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 
 

(2)  Für Zwecke dieses Abkommens hat der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" die 
Bedeutung, die ihm nach dem Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen 
liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das 
lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die 
Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem 
Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder 
das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen. 
Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 
 

(3)  Absatz 1 dieses Artikels gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der 
Vermietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen 
Vermögens. 
 

(4)  Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer 
selbständigen Arbeit dient. 
 
 

Artikel 7 
 

UNTERNEHMENSGEWINNE 
 
 

(1)  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine 
Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus oder hat sie auf diese Weise ausgeübt, so dürfen die 
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie 
dieser Betriebstätte zugerechnet werden können. 
 

(2)  Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des 
Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie 
hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen 
oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr 
mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.  

 
(3)  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 

entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen 
Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die 
Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind.  
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(4)  Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile 
zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden 
Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch 
derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.  

 
(5)  Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird 

einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.  
 
(6)  Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte 

zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass 
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.  

 
(7)  Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 

behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen 
dieses Artikels nicht berührt.  
 
 

Artikel 8 
 

SEESCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT 
 
 

(1)  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen 
oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert 
werden. 

 
(2)  Für Zwecke dieses Artikels beinhaltet der Begriff „Betrieb von Seeschiffen oder 

Luftfahrzeugen“ durch ein Unternehmen: 
 

a) die Vercharterung oder Vermietung von leeren Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, 
 
b) die Vermietung von Containern und der damit verbundenen Ausrüstung, 
 

sofern die Vercharterung oder Vermietung mit dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr im Zusammenhang steht. 
 

(3)  Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer 
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Artikel 9 
 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 
 
 

(1)  Wenn 
 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt ist, oder 

 
b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle 

oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines 
Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

 
und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen 
Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen 
abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die 
Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser 
Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und 
entsprechend besteuert werden. 
 

(2)  Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 
Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt 
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen 
gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt 
der andere Staat, wenn er zustimmt, dass die Änderung des erstgenannten Staats dem 
Grunde nach und betragsmäßig gerechtfertigt ist, eine entsprechende Änderung der dort von 
diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen 
dieses Abkommens zu berücksichtigen und erforderlichenfalls werden die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. 
 
 

Artikel 10 
 

DIVIDENDEN 
 
 

(1)  Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die 
Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen 
Vertragsstaat ansässige Person ist, 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden nicht 
übersteigen.  
 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die 
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 
 

Dieser Absatz schränkt die Erhebung der in Chile zu zahlenden „Additional Tax“ nicht 
ein, sofern die „First Category Tax“ auf die „Additional Tax“ angerechnet werden kann. 
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(3)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus 
Aktien oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie 
aus Rechten stammende Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt 
sind. 
 

(4)  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt 
und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte 
oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 
anzuwenden. 
 

(5)  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte 
aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft 
gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen 
Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden 
gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstätte oder festen 
Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete 
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten 
Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften 
bestehen. 
 
 

Artikel 11 
 

Zinsen 
 

 
(1)  Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 

ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 
(2)  Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach 

dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Zinsen eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 
nicht übersteigen: 

 
a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen, wenn sie  

i) im Zusammenhang mit Darlehen stehen, welche von einem Kreditinstitut oder 
Versicherungsunternehmen gewährt werden; 

ii) im Zusammenhang mit Anleihen oder Obligationen stehen, welche regelmäßig 
und hauptsächlich an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden; 

iii)  Zinsen aus dem Verkauf auf Kredit darstellen, die der Erwerber von Maschinen 
und Ausrüstungen an den Nutzungsberechtigten zahlt, der der Verkäufer der 
Maschinen und Ausrüstungen ist. 

 
b)  15 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen in allen anderen Fällen. 
 

(3)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus 
Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken 
gesichert sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen 
einschließlich der damit verbundenen Aufgelder wie auch Einkünfte, die nach dem Recht des 
Staates, aus dem sie stammen, derselben Besteuerung unterliegen, wie Einkünfte aus der 
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Kreditgewährung. Der Ausdruck Zinsen umfasst nicht die Einkünfte, die in Artikel 10 
behandelt werden.  

 
(4)  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, 
eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit 
durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die Zinsen 
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem 
Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

 
(5)  Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine 

in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht 
darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 
Betriebstätte oder feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für 
Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die 
Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem 
Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt. 

 
(6)  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 

jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 
Zinsen, aus welchen Gründen auch immer, den Betrag, den Schuldner und 
Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur 
auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
 
 
 

Artikel 12 
 

LIZENZGEBÜHREN 
 
 

(1)  Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie 
stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige 
Person ist, nicht übersteigen: 

 
a)  5 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren für die Benützung oder für das 

Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen; 

 
b) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren in allen anderen Fällen. 
 

(3)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen 
jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an 
literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich 
kinematographischer Filme oder Filme, Bänder und anderer Mittel der Bild- oder 
Tonaufnahme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln 
oder Verfahren oder anderer immaterieller Wirtschaftsgüter oder für die Benutzung oder das 
Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen 
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oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen 
gezahlt werden. 
 

(4)  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren 
stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine 
selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise 
Artikel 14 anzuwenden. 
 

(5)  Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der 
Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Schuld, für 
die die Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte oder der festen 
Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die 
Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt. 
 

(6)  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 
Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner 
und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 
nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
 
 

Artikel 13 
 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 
 
 

(1)  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung 
unbeweglichen Vermögens bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen 
Staat besteuert werden. 
 

(2)  Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat 
oder das zu einer festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person für die Ausübung eines freien Berufes in dem anderen Vertragsstaat verfügt, 
einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein 
oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt 
werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

 
(3)  Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im 

internationalen Verkehr betrieben werden, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb 
dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem der Veräußerer ansässig ist. 
 

(4)  a)  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft erzielt, die im 
anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert werden, wenn 
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i) der Veräußerer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb eines der Veräußerung 
vorangehenden  Zeitraums von 12 Monaten unmittelbar oder mittelbar über 
Anteile oder andere Rechte von mindestens 20 vom Hundert des Kapitals dieser 
Gesellschaft verfügt hat, oder 

ii) die Gewinne zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder mittelbar auf 
unbeweglichem Vermögen beruhen, das im anderen Vertragsstaat liegt.  

 
b)  Andere Gewinne einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person aus der 

Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft, die 
im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen auch im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden; die Steuer darf aber 17 vom Hundert des Gewinnes nicht 
übersteigen. 

 
c) Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Absatzes dürfen Gewinne eines in 

einem Vertragsstaat ansässigen Pensionsfonds aus der Veräußerung von Anteilen 
oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft, die im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist, nur im erstgenannten Vertragsstaat besteuert werden. 

 
(5)  Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 oder 4 nicht genannten 

Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer 
ansässig ist. 
 
 

Artikel 14 
 

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 
 
 

(1)  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem 
freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden. Diese Einkünfte dürfen jedoch auch im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden: 

 
a) wenn der natürlichen Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer 

Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht; in diesem Fall 
dürfen die Einkünfte im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie 
dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können; oder 

 
b)  wenn die natürliche Person sich im anderen Vertragsstaat insgesamt 183 Tage oder 

länger innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden 
Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält; in diesem Fall dürfen die Einkünfte im 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie aus Tätigkeiten 
stammen, die in diesem Staat ausgeübt werden. 

 
(2)  Der Ausdruck "freier Beruf" umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte 

wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit 
sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte 
und Wirtschaftstreuhänder. 
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Artikel 15 
 

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 
 
 

(1)  Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit 
bezieht, nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im 
anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür 
bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit 
bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 
 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb 
eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres 
beginnt oder endet, aufhält und 

 
b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, 

der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 
 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen 
werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

 
(3)  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen, die 

eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für unselbständige Arbeit bezieht, die an Bord 
eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr betrieben wird, 
ausgeübt wird, nur in diesem Staat besteuert werden. 
 
 

Artikel 16 
 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 
 
 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder 
Verwaltungsrats oder eines ähnlichen Organs einer Gesellschaft bezieht, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 
 

Artikel 17 
 

KÜNSTLER UND SPORTLER 
 
 

(1)  Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie 
Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit 
bezieht, im anderen Staat besteuert werden. Die in diesem Absatz angesprochenen Einkünfte 
umfassen Einkünfte jeder Art, die aufgrund der im anderen Staat ausgeübten persönlichen 
Tätigkeit in Verbindung mit dem Ansehen der Person als Künstler oder Sportler bezogen 
werden.  
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(2)  Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte aus einer von einem Künstler 
oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit, die nicht dem Künstler 
oder Sportler selbst zufließen, sondern einer anderen Person, in dem Vertragsstaat besteuert 
werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 
 
 

Artikel 18 
 

RUHEGEHÄLTER 
 
 

Ruhegehälter, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt werden, dürfen nur im anderen Staat besteuert 
werden. 
 
 

Artikel 19 
 

ÖFFENTLICHER DIENST 
 
 

(1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die 
von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine 
natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft 
geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 
b)  Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im 

anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat 
geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und 

 
i)  ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 
ii)  nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die 

Dienste zu leisten. 
 

(2)  Die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels finden gleichermaßen hinsichtlich 
Vergütungen Anwendung, die dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten für Chile und den 
Mitgliedern der Belegschaft des österreichischen Wirtschaftsdelegierten gezahlt werden. 

 
(3)  Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen für Dienstleistungen, die im 

Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder des österreichischen AußenwirtschaftsCenters erbracht werden, 
sind die Artikel 15, 16 oder 17 anzuwenden. 
 
 

Artikel 20 
 

STUDENTEN 
 
 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in dem erstgenannten Staat ansässig war, 
für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten 
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Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates 
stammen. 
 

Artikel 21 
 

ANDERE EINKÜNFTE 
 
 

(1)  Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden 
Artikeln nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat 
besteuert werden. 
 

(2)  Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen nicht 
anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 
Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine 
selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte 
oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 
anzuwenden. 

 
(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen Einkünfte einer in einem Vertragsstaat 

ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln dieses Abkommens nicht behandelt 
worden sind und die aus dem anderen Vertragsstaat stammen, auch im anderen Staat 
besteuert werden. 

 
 
 

ABSCHNITT IV 
BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

 
Artikel 22 

 
VERMÖGEN 

 
 

(1)  Unbewegliches Vermögen, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen 
Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung 
einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, darf im anderen 
Staat besteuert werden. 
 

(3)  Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, sowie 
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur 
in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem das Unternehmen, das die Schiffe oder 
Luftfahrzeuge betreibt, ansässig ist. 
 

(4)  Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden. 
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ABSCHNITT V 
METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

 
 

Artikel 23 
 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 
 
 

(1)  In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
 

a)  Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen 
und dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in 
Chile besteuert werden, so nimmt Österreich vorbehaltlich der Buchstaben b 
und c diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus. 

 
b)   Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den 

Artikeln 11 und 12, nach Artikel 13 Absatz 4 und nach Artikel 21 Absatz 3 in 
Chile besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen 
dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Chile gezahlten 
Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus Chile 
bezogenen Einkünfte entfällt. 

 
c) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach dem Artikel 10 

in Chile besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die von den 
Einkünften dieser Person zu erhebende Steuer denjenigen Betrag der 
chilenischen Steuer an, welcher der jeweils niedrigere der folgenden Beträge 
ist:  

 
 i) der Nettobetrag der in Chile für diese Dividenden zu leistenden "Additional 

Tax" oder 
 
 ii) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividende vor Berechnung der 

"Additional Tax". 
 
d) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem 

Abkommen von der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen 
gleichwohl in Österreich bei der Festsetzung der Steuer für das übrige 
Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

 
e) Buchstabe a gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich 

ansässigen Person, wenn Chile dieses Abkommen so anwendet, dass es diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteuerung ausnimmt oder Absatz 2 
der Artikel 10, 11 oder 12 auf diese Einkünfte anwendet.  

 
 

(2)  In Chile wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
 

a)   In Chile ansässige Personen, die Einkünfte beziehen, die nach diesem 
Abkommen in Österreich besteuert werden, können vorbehaltlich der 
anwendbaren Bestimmungen des chilenischen Rechts die so gezahlten 
Steuern auf jede chilenische Steuer anrechnen, die hinsichtlich desselben 
Einkommens gezahlt werden. Dieser Buchstabe kommt für alle Einkünfte, die 
in diesem Abkommen behandelt werden, zur Anwendung.  
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b) Einkünfte oder Vermögen einer in Chile ansässigen Person, die nach dem 

Abkommen von der Besteuerung in Chile auszunehmen sind, dürfen 
gleichwohl in Chile bei der Festsetzung der Steuer für das andere Einkommen 
oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

 
 
 

ABSCHNITT VI 
BESONDERE BESTIMMUNGEN 

 
 

Artikel 24 
 

GLEICHBEHANDLUNG 
 
 

(1)  Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders 
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, 
insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem 
Vertragsstaat ansässig sind. 

 
(2)  Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im 

anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein, als die Besteuerung 
von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben.  

 
(3)  Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat, den im 

anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und 
-ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er 
seinen ansässigen Personen gewährt. 

 
(4)  Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz  6 oder Artikel 12 Absatz 6 

anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen 
eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der 
Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen 
Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug 
zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 
Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug 
zuzulassen. 

 
(5)  In einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaften, deren Kapital ganz oder teilweise 

unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren 
solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders 
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Gesellschaften, die im erstgenannten Staat ansässig 
sind, unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

 
(6)  Dieser Artikel gilt für Steuern, die unter dieses Abkommen fallen.  
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Artikel 25 

 
VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

 
 

(1)  Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem 
Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht 
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des 
Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern der Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst 
wird, der zuständigen Behörde unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist. 

 
(2)  Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in 

der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall 
durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, 
dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird.  

 
(3)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten 

oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in 
gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. 

  
(4)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer 

Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren.  
 
(5)  Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses 

Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht beseitigt werden, kann der Fall 
bei Zustimmung der zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten einem Schiedsgericht 
unterbreitet werden. Dieses Verfahren wird zwischen den Vertragsstaaten im diplomatischen 
Weg durch den Austausch von Noten festgelegt.     
 
 

Artikel 26 
 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 
 
 

(1)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die 
zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des 
innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der 
Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich 
sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen 
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.  

 
(2)  Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso 

geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften 
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und 
der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder 
Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von 
Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber 
befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen.  

 
(3)  Die Absätze 1 und 2 ist nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 
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a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 
 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft 
werden können; 

 
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren 
Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

 
(4)  Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen 
steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung 
unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, 
dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er 
kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen hat.  

 
(5)  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung 

von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 
sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder 
weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen. 

 
 

 
Artikel 27 

 
DIPLOMATEN UND KONSULARBEAMTE 

 
 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern 
diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen.  
 
 

Artikel 28 
 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
 
 

(1)  Hinsichtlich zusammengefasster Investmentkonten (pooled investment accounts) oder 
Investmentfonds (wie zB der bestehende Foreign Capital Investment Fund, Gesetz Nr. 
18.657), die einer Besteuerung bei Überweisung (remittance tax) unterliegen und als 
Voraussetzung die Verwaltung durch eine in Chile ansässige Person vorsehen, sind die 
Bestimmungen des Abkommens nicht so auszulegen, als schränkten sie die Erhebung der 
chilenischen Steuer bei Überweisungen von solchen Konten oder Fonds hinsichtlich der 
Investitionen in Vermögen, das in Chile gelegen ist, ein.  

 
(2)  Für Zwecke des Artikels XXII Absatz 3 (Konsultationen) des Allgemeinen Abkommens 

über den Handel mit Dienstleistungen vereinbaren die Vertragsstaaten, dass, ungeachtet 
dieser Bestimmung, jede Meinungsverschiedenheit darüber, ob eine Maßnahme in den 
Anwendungsbereich des Abkommens fällt, wie es in dieser Bestimmung vorgesehen ist, nur 
mit der Einwilligung beider Vertragsstaaten an den Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
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herangetragen werden kann. Zweifel über die Auslegung dieses Absatzes sind gemäß Artikel 
25 Absatz 3 oder in Ermangelung einer Einigung nach diesem Verfahren gemäß anderer von 
beiden Vertragsstaaten vereinbarten Verfahren zu beseitigen.  

 
(3)  Dieses Abkommen berührt nicht die Anwendung der bestehenden Bestimmungen des 

chilenischen "DL 600" (Statut über Auslandsinvestitionen) in der im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieses Abkommens geltenden Fassung, einschließlich der von Zeit zu Zeit 
vorzunehmenden Änderungen, sofern diese zu keiner Änderung der allgemeinen Grundsätze 
führen. 

 
(4)  Dieses Abkommen schränkt weder die Erhebung der in Chile zu zahlenden „First 

Category Tax“ noch der zu zahlenden „Additional Tax“ ein, welche eine in Österreich 
ansässige Person hinsichtlich ihrer Einkünfte, die einer in Chile gelegenen Betriebstätte 
zuzurechnen sind, zu leisten hat, sofern die „First Category Tax“ auf die „Additional Tax“ 
angerechnet werden kann.  

 
 
 
 

ABSCHNITT VII 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
 

Artikel 29 
 

IN-KRAFT-TRETEN 
 
 

(1) Jeder Vertragsstaat teilt dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Weg den 
Abschluss der für das In-Kraft-Treten dieses Abkommens nach seinen Vorschriften 
erforderlichen Verfahren mit. Dieses Abkommen tritt am Tag in Kraft, an dem die spätere der 
Mitteilungen erfolgt. 

 
(2)  Die Bestimmungen dieses Abkommens finden Anwendung: 
 

a) in Österreich  
 
für Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft 
getreten ist; und 

 
b) in Chile 
 
für Steuern auf erzielte Einkünfte und auf bezahlte Beträge, die am oder nach dem 1. 
Jänner des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft 
getreten ist, auf einem Konto gutgeschrieben, zur Verfügung gestellt oder als Ausgaben 
berücksichtigt werden. 
 

Artikel 30 
 

KÜNDIGUNG DES ABKOMMENS 
 
 

(1)  Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt 
wird. Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach 
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Ablauf des Jahres seines In-Kraft-Tretens schriftlich gegenüber dem anderen Vertragsstaat 
auf diplomatischem Weg kündigen.  

 
(2)  In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung: 
 

a)  in Österreich 
 

für Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist; 
und 

 
b)  in Chile 

 
für Steuern auf erzielte Einkünfte und auf bezahlte Beträge, die am oder nach dem 1. 
Jänner des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist, 
einem Konto gutgeschrieben, zur Verfügung gestellt oder als Ausgaben berücksichtigt 
werden. 

 
 

 
 
 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten 
dieses Abkommen unterzeichnet. 
 
 
 

GESCHEHEN zu Santiago de Chile, am 6. Dezember 2012, in zweifacher 
Ausfertigung, jede in deutscher, spanischer und englischer Sprache, wobei jeder Text 
gleichermaßen authentisch ist. Im Falle von Abweichungen in der Auslegung ist der englische 
Text maßgeblich. 
 
 
 
 
Für die Republik Österreich:  Für die Republik Chile: 
 
Andreas Schieder m.p.         Alfonso Silva Navarro m.p. 
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PROTOKOLL ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
REPUBLIK CHILE ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM 
EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 
 

 
Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der 

Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, sind 
die Unterzeichneten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen 
integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden. 
 
 
1. Zu Artikel 5 Absatz 5 

 
Es gilt als vereinbart, dass der Satzteil „die Vollmacht, im Namen des Unternehmens 

Verträge abzuschließen“ die Anwendung dieses Absatzes nicht auf Vertreter beschränkt, die 
wörtlich Verträge im Namen des Unternehmens abschließen. Der Absatz kommt ebenso für 
einen Vertreter zur Anwendung, der Verträge abschließt, die für das Unternehmen verbindlich 
sind, auch wenn diese Verträge nicht tatsächlich im Namen des Unternehmens geschlossen 
wurden.  

 
2. Zu Artikel 5 Absatz 6 

 
Es gilt als vereinbart, dass, wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen 

zwischen dem Makler oder Vertreter und dem Unternehmen von jenen abweichen, die von 
unabhängigen Personen vereinbart worden wären, ein solcher Makler oder Vertreter nicht als 
unabhängiger Vertreter im Sinne des Artikels 5 Absatz 6 anzusehen ist. 

 
3. Zu Artikel 7 
 

Im Falle Österreichs, umfasst der in diesem Artikel verwendete Begriff „Gewinne“ Gewinne 
jedes Gesellschafters aus einer Beteiligung an einer Personengesellschaft, einschließlich der 
Beteiligung an einer stillen Gesellschaft nach österreichischem Recht. 
 
4. Zu Artikel 7 Absatz 3 

 
Es gilt als vereinbart, dass die Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Artikels nur dann zur 

Anwendung kommen, wenn die Aufwendungen der Betriebstätte nach den Vorschriften des 
Steuerrechts des Vertragsstaats, in dem die Betriebstätte gelegen ist, zuzurechnen sind.  

 
5. Zu Artikel 7 
 

a)  Einkünfte und Gewinne aus Versicherungsgeschäften dürfen nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten besteuert werden. Bezieht jedoch ein Unternehmen eines der beiden 
Vertragsstaaten auf andere Weise als durch eine im anderen Staat gelegene Betriebstätte 
Prämien, die für die Versicherung von im anderen Staat gelegenen Risken gezahlt werden, so 
darf die Steuer im anderen Staat a) 5 vom Hundert der Bruttoprämien im Falle der 
Rückversicherung und b) 10 vom Hundert der Bruttoprämien für die Versicherung der 
anderen Risken nicht übersteigen. 
 

b)  Diese Bestimmung findet erst ab dem Tag Anwendung, an dem eine ähnliche 
Bestimmung in allen bestehenden Vereinbarungen und Abkommen zwischen Chile und den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz in Kraft tritt. Die chilenische 
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zuständige Behörde setzt die österreichische zuständige Behörde ohne Verzögerung über die 
Erfüllung der Bedingungen für die Anwendung dieser Bestimmung in Kenntnis. 

 
c)  Wenn in einem der unter Buchstaben b genannten Abkommen ein niedrigerer Satz 

vereinbart wird, kommt dieser niedrigere Satz automatisch für Zwecke dieses Abkommens 
unter den gleichen Bedingungen zur Anwendung, die im anderen Abkommen vereinbart 
wurden. Die chilenische zuständige Behörde setzt die österreichische zuständige Behörde 
ohne Verzögerung über die Erfüllung der Bedingungen für die Anwendung dieser 
Bestimmung in Kenntnis. 

 
6. Zu Artikel 10, 11 und 12 

 
Es gilt als vereinbart, dass die Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 12 nicht zur 

Anwendung kommen, wenn der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe der Person, die mit 
der Begründung oder Zuordnung eines Rechts oder einer Forderung, hinsichtlich dessen oder 
der die Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren gezahlt werden, befasst ist, die Erzielung 
von Vorteilen aus diesen Artikeln durch diese Begründung oder Zuordnung ist.  

 
7. Zu Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 2 

 
Wenn in einer Vereinbarung oder einem Abkommen zwischen Chile und einem dritten 

Staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) ist, Chile zustimmt, Zinsen oder Lizenzgebühren (entweder generell oder nur 
hinsichtlich spezieller Kategorien von Zinsen oder Lizenzgebühren), die aus Chile stammen, 
von der Steuer zu befreien oder die Steuer auf diese Zinsen oder Lizenzgebühren (entweder 
generell oder nur hinsichtlich spezieller Kategorien von Zinsen oder Lizenzgebühren) auf 
einen unter den in Artikel 11 Absatz 2 oder Artikel 12 Absatz 2 dieses Abkommens 
vorgesehenen Satz zu senken, kommt diese Befreiung oder dieser niedrigere Satz 
automatisch für dieses Abkommen so zur Anwendung (entweder generell oder nur 
hinsichtlich spezieller Kategorien von Zinsen oder Lizenzgebühren), als ob diese Befreiung 
oder dieser niedrigere Satz in diesem Abkommen festgelegt worden wäre, und erlangt 
Wirkung ab dem Tag, ab dem die Bestimmungen dieser Vereinbarung und dieses 
Abkommens zur Anwendung kommen. Die chilenische zuständige Behörde setzt die 
österreichische zuständige Behörde ohne Verzögerung über die Erfüllung der Bedingungen 
für die Anwendung dieser Bestimmung in Kenntnis.  

 
8. Zu Artikel 18 
 

Es gilt als vereinbart, dass dieser Artikel eine Einmalzahlung anstatt regelmäßiger 
Pensionszahlungen umfassen kann.  

 
9. Zu Artikel 26 
 

1.  Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des 
ersuchten Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die 
folgenden Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem 
Abkommen stellt: 
 
 a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 
 b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte, einschließlich der Art und der 
Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten 
möchte; 
 c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

BGBl. III - Ausgegeben am 7. Oktober 2015 - Nr. 140 24 von 26

www.ris.bka.gv.at

Geä
nd

ert
 du

rch
 BGBl.- 

III 
Nr. 9

3/2
01

8 

 
Amen

de
d b

y F
ed

era
l L

aw
 G

az
ett

e I
II N

o. 
93

/20
18



 d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat 
vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich 
des ersuchten Staates befinden; 
 e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die 
erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; 
 f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, 
ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 
 
Um den Informationsaustausch zu erleichtern, soll der ersuchende Staat den Zeitraum 
bekanntgeben, für welchen die Auskünfte erbeten werden. 
 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab von „voraussichtlich erheblich“ 
für einen Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll 
und gleichzeitig klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die 
lediglich der Beweisausforschung („fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder 
Auskünfte zu erbeten, die wahrscheinlich für die steuerliche Situation eines bestimmten 
Steuerpflichtigen nicht erheblich sind. 
 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 1 den Vertragsstaaten einen 
spontanen oder automatischen Informationsaustausch gestattet; Artikel 26 Absatz 5 
verpflichtet jedoch nicht die Vertragsstaaten dazu, Informationen im Sinne dieses Absatzes 
auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen. 
 

4. Im Fall, dass sich die Informationen im Besitz einer Bank oder eines sonstigen 
Kreditinstituts befinden, sollen die Bestimmungen des Artikels 26 nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass sie den Informationsaustausch hinsichtlich Transaktionen erfordern, 
die vor dem Tag des Inkrafttretens des Abkommens erfolgt sind. 
 

10. Zu Artikel 28 
 
Mit Rücksicht darauf, dass das Hauptziel des Abkommens die Vermeidung internationaler 

Doppelbesteuerung ist, vereinbaren die Vertragsstaaten, dass, wenn das Abkommen in einer 
Art und Weise genutzt wird, die zur Gewährung nicht in Erwägung gezogener oder nicht 
beabsichtigter Vorteile führt, die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten im Wege des 
Verständigungsverfahrens gemäß Artikel 25 gezielte Abkommensänderungen vorschlagen. 
Die Vertragsstaaten vereinbaren weiters, dass jeder dieser Vorschläge berücksichtigt und 
rasch hinsichtlich einer allenfalls erforderlichen Abänderung des Abkommens diskutiert wird. 

 
11. Auslegung des Abkommens 

 
Es gilt als vereinbart, dass die Kommentare zum OECD- und UN-Muster – die von Zeit zu 

Zeit überarbeitet werden können – eine Auslegungshilfe im Sinne des Wiener 
Übereinkommens über das Recht der Verträge1 vom 23. Mai 1969 darstellen, insoweit die 
Bestimmungen dieses Abkommens den Musterabkommen entsprechen und vorbehaltlich 
aller gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll und aller gegenteiligen Auslegungen, auf 
die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des Abkommens geeinigt haben, 
oder zukünftiger Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD- oder 
UN-Muster oder deren Kommentaren. 

 
12. Verhinderung von Missbrauch 

 
Bezieht ein Unternehmen eines Vertragssstaats Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat 
                                                           
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 40/1980. 
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und sind diese Einkünfte einer Betriebstätte zuzurechnen, die das Unternehmen im Bereich 
der Jurisdiktion eines dritten Staates (Drittstaat) unterhält, so werden die 
Steuervergünstigungen, die sonst nach den anderen Bestimmungen dieses Abkommens 
Anwendung fänden, nicht auf diese Einkünfte angewendet, wenn die Einkünfte dieser 
Betriebstätte im erstgenannten Staat und im Drittstaat insgesamt einem tatsächlichen 
Steuersatz von weniger als 60 vom Hundert der Steuer unterliegen, die sonst im 
erstgenannten Staat erhoben würde, wären die Einkünfte in jenem Staat vom Unternehmen 
erwirtschaftet oder empfangen worden und nicht einer Betriebstätte im Drittstaat 
zuzurechnen. Alle Einkünfte, auf die die Bestimmungen dieses Absatzes Anwendung finden, 
unterliegen ungeachtet einer anderen Bestimmung dieses Abkommens nach den 
Bestimmungen des nationalen Rechts des anderen Staats der Steuer. 
 
 Es besteht Einvernehmen, dass diese Missbrauchsklausel einen Vertragsstaat nicht davon 
abhält, seine nationalen Bestimmungen zur Verhinderung von Missbrauch anzuwenden. 
 
 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten 
dieses Protokoll unterzeichnet. 
 
 
 

GESCHEHEN zu Santiago de Chile, am 6. Dezember 2012, in zweifacher 
Ausfertigung, jede in deutscher, spanischer und englischer Sprache, wobei jeder Text 
gleichermaßen authentisch ist. Im Falle von Abweichungen in der Auslegung ist der englische 
Text maßgeblich. 
 
 
 
Für die Republik Österreich:  Für die Republik Chile: 
 
Andreas Schieder m.p.         Alfonso Silva Navarro m.p. 
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 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION BETWEEN  
THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND  

THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE 
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH 

RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

 
 
 The Republic of Austria and the Republic of Chile, desiring to conclude a 
Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on income and on capital; 
 
 Have agreed as follows:   
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 2  

CHAPTER I 
 

SCOPE OF THE CONVENTION 
 

Article 1 
 

PERSONS COVERED 
 
 This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the 
Contracting States.   
 
 

Article 2 
 

TAXES COVERED   
 
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of 
a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the 
manner in which they are levied. 
 
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on 
gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of 
wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 
 
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular: 

 
a) in Austria: 

i)  the income tax (die Einkommensteuer); 
ii)  the corporation tax (die Körperschaftsteuer); 
iii) the land tax (die Grundsteuer); 
iv) the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe von land- und 
 forstwirtschaftlichen Betrieben); 
v) the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom Bodenwert bei 
 unbebauten Grundstücken);  
 (hereinafter referred to as “Austrian tax”) 

 
b) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, “Ley sobre Impuesto a 

la Renta” (hereinafter referred to as “Chilean tax”). 
 

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes and to 
taxes on capital which are imposed after the date of signature of the Convention in 
addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting 
States shall notify each other of any significant changes which have been made in their 
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 3  

respective taxation laws. 
 
 

CHAPTER II 
 

DEFINITIONS 
 

Article 3 
 

GENERAL DEFINITIONS 
 
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:  
 
 a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean, as 

the context requires, the Republic of Austria or the Republic of Chile, 
hereinafter “Austria” or “Chile”, respectively; 

 
 b) the term "person" includes an individual, a company and any other body of 

persons; 
 
 c) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated 

as a body corporate for tax purposes;  
 
 d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 

Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

 
 e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft 

operated by an enterprise of a Contracting State, except when such 
transport is solely between places in the other Contracting State; 

 
 f) the term "competent authority" means: 
 
 i) in the case of the Republic of Austria, the Federal Minister of Finance 

or his authorised representative; and  
 
 ii) in the case of the Republic of Chile, the Minister of Finance, the 

Commissioner of the Revenue Service or their authorised 
representative;  

 
 g) the term "national", in relation to a Contracting State, means: 
 
  i) any individual possessing the nationality or citizenship of that 
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 4  

Contracting State; and 
 
  ii) any legal person or association constituted in accordance with the 

laws in force in that Contracting State. 
 
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, 
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the 
meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to 
which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State 
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. 
 
 

Article 4 
 

RESIDENT 
 
1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of 
his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion 
of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local 
authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in 
that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 
 
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both 
Contracting States, then his status shall be determined as follows: 
 
 
 a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a 

permanent home available to him; if he has a permanent home available to 
him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with 
which his personal and economic relations are closer (centre of vital 
interests); 

 
 b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be 

determined, or if he has not a permanent home available to him in either 
State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has 
an habitual abode;  

 
 c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 

deemed to be a resident only of the State of which he is a national;  
 

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question 
by mutual agreement procedure. 
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 5  

 
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual 
is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the States shall 
endeavour to settle the question by mutual agreement, having regard to its place of 
effective management, the place of main or head office, place of incorporation, or any 
other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled 
to any benefits under this Convention, except that such person may claim the benefits of 
Articles 24 (Non-discrimination) and 25 (Mutual agreement procedure). 
 
 

Article 5 
 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
 
1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a 
fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on. 
 
2. The term "permanent establishment" includes especially: 
 
 a) a place of management; 
 b) a branch; 
 c) an office; 
 d) a factory; 
 e) a workshop; and  
 f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the 

exploration for or the exploitation of natural resources. 
 
3. The term “permanent establishment” shall also include: 
 

a) a building site or construction or installation project and the supervisory 
activities in connection therewith, but only if such building site, construction 
or activities last more than six months; 

 
b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise 

through employees or other individuals engaged by the enterprise for such 
purpose where activities of that nature continue within the country for a 
period or periods aggregating more than 183 days within any twelve months 
period. 

 
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include: 
 
 a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of 
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 6  

goods or merchandise belonging to the enterprise; 
 
 b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 

enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; 
 
 c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 

enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 
 
 d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 

purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise; 

 
 e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 

advertising, supplying information, carrying out scientific research or any 
other similar activity for the enterprise, if such activity is of a preparatory or 
auxiliary character. 

    
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person (other than 
an agent of an independent status to whom paragraph 6 of this Article applies) is acting on 
behalf of an enterprise and has and habitually exercises in a Contracting State an 
authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be 
deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which 
that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited 
to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, 
would not make this fixed place of business a permanent establishment under the 
provisions of that paragraph. 
 
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, 
general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such 
persons are acting in the ordinary course of their business.  
 
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which 
carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or 
otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the 
other. 
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 7  

CHAPTER III 
 

TAXATION OF INCOME 
 

Article 6 
 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
 
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property 
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State. 
 
2. For the purposes of this Convention, the term "immovable property" shall have the 
meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in 
question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable 
property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the 
provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property 
and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to 
work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not 
be regarded as immovable property. 
 
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable property. 
 
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the 
performance of independent personal services. 
 
 

Article 7 
 

BUSINESS PROFITS 
 
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State 
unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein.  If the enterprise carries on or has carried on 
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only 
so much of them as is attributable to that permanent establishment. 
 
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that 
permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct 
and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 
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 8  

conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 
 
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as 
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, 
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State 
in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 
 
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to 
be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total 
profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that 
Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as 
may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the 
result shall be in accordance with the principles contained in this Article.  
 
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 
 
6.      For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless 
there is good and sufficient reason to the contrary. 
 
7.  Where profits include items of income which are dealt with separately in other 
Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by 
the provisions of this Article. 
 
 

Article 8 
 

SHIPPING AND AIR TRANSPORT 
 
1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft 
in international traffic shall be taxable only in that State. 
 
2. For the purposes of this Article, the expression “operation of ships or aircraft” by an 

enterprise, includes: 
 
  (a) the charter or rental on a bareboat basis of ships and aircraft, 
   
  (b) the rental of containers and related equipment,    
 
  if that charter or rental is incidental to the operation by the enterprise of ships 

or aircraft in international traffic. 
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 9  

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a 
pool, a joint business or an international operating agency. 
 
 

Article 9 
 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
 
1.  Where 
 
 a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
State, or  

 
 b) the same persons participate directly or indirectly in the management, 

control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting State,  

 
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 
 
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - 
and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has 
been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would 
have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between independent 
enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment made by the first-
mentioned State is justified both in principle and as regards the amount, shall make an 
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary 
consult each other. 
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 10  

Article 10 
 

DIVIDENDS 
 
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 
 
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the 
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State. 
However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting 
State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the 
dividends. 
 
 This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 
out of which the dividends are paid. 
 
 The provisions of this paragraph shall not limit application of the Additional Tax 
payable in Chile provided that the First Category Tax is creditable in computing the 
amount of additional tax. 

 
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from rights which is 
subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State 
of which the company making the distribution is a resident. 
 
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the 
dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a 
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent 
personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed 
base.  In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall 
apply. 
 
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the 
dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of 
that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other 
State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in such other State. 
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 11  

Article 11 
 

INTEREST 
 
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 
 
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises 
and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 
 

a)  5 per cent on the gross amount of the interest derived from: 
 

(i) loans granted by banks and insurance companies; 
 
(ii) bonds or securities that are regularly and substantially traded on a 

recognized securities market; 
 
(iii) a sale on credit paid by the purchaser of machinery and equipment to 

a beneficially owner that is the seller of the machinery and 
equipment. 

 
b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases. 

  
 
3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every 
kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government 
securities and income from bonds or debentures, including premiums attaching to such 
securities, bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation 
treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. 
The term interest shall not include income dealt with in Article 10. 
 
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the 
interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions 
of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 
 
5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident 
of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a 
fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was 
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 12  

incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then 
such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment 
or fixed base is situated. 
 
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest 
exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the 
payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of this Convention. 
 

 
 

Article 12 
 

ROYALTIES 
 
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 
 
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 
 
 a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to 
use, any industrial, commercial or scientific equipment; 
 
 b) 10 per cent of the gross amount of the royalties, in all other cases. 

 
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as 
a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work, including cinematographic films or films, tapes and other means of image 
or sound reproduction, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or 
process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, 
commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or 
scientific experience. 
 
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the 
royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is 
effectively connected with such permanent establishment or fixed base.  In such case the 
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 13  

provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 
 
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether a resident 
of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a 
fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and 
such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such 
royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or 
fixed base is situated. 
 
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having 
regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of 
such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount.  In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to 
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Convention. 
 
 
 
 

Article 13 
 

CAPITAL GAINS 
 
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable 
property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.  
 
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident 
of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing 
independent personal services, including such gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may 
be taxed in that other State. 
 
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or from 
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only 
in the Contracting State of which the alienator is a resident. 
 
4. a)  Gains derived by a resident of a Contracting State, from the alienation of 

shares or other rights representing the capital of a company that is a resident of the 
other Contracting State, may be taxed in the other Contracting State if,  
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 14  

 
(i) the alienator at any time during the twelve month period preceding 

such alienation, owned, directly or indirectly, shares or other rights 
representing 20 per cent or more of the capital of that company, or 

 
(ii) the gains derive more than 50 per cent of their value directly or 

indirectly from immovable property situated in that other Contracting 
State. 

 
b) Any other gains derived by a resident of a Contracting State from the 
alienation of shares or other rights representing the capital of a company that is a 
resident of the other Contracting State may also be taxed in the other Contracting 
State but tax so charged shall not exceed 17 per cent of the amount of the gain. 
 
c)  Notwithstanding any other provision of this paragraph, gains derived by a 
pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
or other rights representing the capital of a company that is a resident of the other 
Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State. 

 
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 
1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a 
resident. 
 

 
 
 

Article 14 
 

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
 
1.   Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect 
of professional services or other activities  of an independent character shall be taxable 
only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other 
Contracting State:  
 

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State 
for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the 
income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; 
or 

 
b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods 

amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month 
period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only 
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 15  

so much of the income as is derived from the activities performed in that 
other State may be taxed in that State.  

 
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, 
artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of 
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. 
 
 

Article 15 
 

INCOME FROM EMPLOYMENT 
 
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other 
remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment 
shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other 
Contracting State.  If the employment is so exercised, such remuneration as is derived 
therefrom may be taxed in that other State. 
 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 
 
 a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 

exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and 

 
 b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person being an employer 

who is not a resident of the other State, and  
 
 c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base 

that the person  has in the other State.   
 
3.  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or 
aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State.  
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 16  

Article 16 
 

DIRECTORS' FEES 
 
 Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company 
which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 
 
  

Article 17 
 

ARTISTES AND SPORTSMEN 
 
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a 
resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio 
or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such 
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. The income 
referred to in this paragraph shall include any income derived from any personal activity 
exercised in the other State related with that person's renown as an artiste or sportsman.  
 
2. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, where income in respect of 
personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such 
accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income 
may be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or 
sportsman are exercised. 
 
 

Article 18 
 

PENSIONS 
 

 Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State shall be taxable only in that other State. 

 
 
 

Article 19 
 

GOVERNMENT SERVICE 
 
1. a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a 

Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an 
individual in respect of services rendered to that State or subdivision or 
authority shall be taxable only in that State.  
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 17  

 
 b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only 

in the other Contracting State if the services are rendered in that State and 
the individual is a resident of that State who: 

 
  (i) is a national of that State, or  
 
  (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of 

rendering the services. 
 
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of 
remuneration paid to the Austrian Foreign Trade Commissioner for Chile and to the 
members of the staff of that Austrian Foreign Trade Commissioner. 

 
3. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other 
remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by 
a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or the Austrian 
Foreign Trade Commission. 
 

 
Article 20 

 
STUDENTS 

 
  
 Payments which a student or business apprentice who is or was immediately 
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is 
present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training 
receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in 
that State, provided that such payments arise from sources outside that State. 

 
 

Article 21 
 

OTHER INCOME 
 
 
1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State. 
 

 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from 
immovable property, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, or performs in that other State independent personal 
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 18  

services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which 
the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed 
base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case maybe, shall 
apply. 
 
3.  Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident 
of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and 
arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State. 
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 19  

CHAPTER IV 
 

TAXATION OF CAPITAL 
 
 

Article 22 
 

CAPITAL 
 
1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting 
State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 
 
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a 
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State, or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident 
of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing 
independent personal services, may be taxed in that other State. 
 
3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by 
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only 
in the Contracting State of which the enterprise operating such ships or aircraft is resident. 
 
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable 
only in that State. 
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CHAPTER V 
 

METHODS FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
 
 

Article 23 
 

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
 

 
1. In Austria, double taxation shall be avoided as follows: 
 
 a) Where a resident of Austria derives income or owns capital which, in 

accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Chile, 
Austria shall, subject to the provisions of subparagraphs b) and c), exempt 
such income or capital from tax. 

 
 b) Where a resident of Austria derives items of income which, in accordance 

with the provisions of Articles 11 and 12, Article 13 paragraph 4 and Article 
21 paragraph 3, may be taxed in Chile, Austria shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in 
Chile. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as 
computed before the deduction is given, which is attributable to such items 
of income derived from Chile. 

 
 c) Where a resident of Austria derives items of income which, in accordance 

with the provisions of Article 10 may be taxed in Chile, Austria shall allow as 
a deduction from the tax on the income of that resident an amount of the 
Chilean tax which shall be the lesser of: 

    
  i) the net amount of the Additional Tax payable in Chile in respect of the 

dividends, or 
  ii) 15 per cent of the gross amount of the dividend before computing the 

Additional Tax. 
 
 d) Where in accordance with any provision of the Convention income derived 

or capital owned by a resident of Austria is exempt from tax in Austria, 
Austria may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining 
income or capital of such resident, take into account the exempted income or 
capital. 

 
 e) The provisions of subparagraph a) shall not apply to income derived or 

capital owned by a resident of Austria where Chile applies the provisions of 
this Convention to exempt such income or capital from tax or applies the 
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 21  

provisions of paragraph 2 of Articles 10, 11 or 12 to such income. 
 
 
 
2. In Chile, double taxation shall be avoided as follows: 
 
 a) Residents in Chile, obtaining income which has, in accordance with the 

provisions of this Convention, been subject to taxation in Austria, may credit 
the tax so paid against any Chilean tax payable in respect of the same 
income, subject to the applicable provisions of the law of Chile. This 
paragraph shall apply to all income referred to in this Convention; 

 
 b) Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived 

or capital owned by a resident of Chile is exempt from tax in Chile, Chile may 
nevertheless, in calculating the amount of tax on other  income or capital, 
take into account the exempted income or capital. 
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CHAPTER VI 
 

SPECIAL PROVISIONS 
 
 

Article 24 
 

NON-DISCRIMINATION 
 
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other 
State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be 
subjected. This provision shall, notwithstanding of Article 1, also apply to persons who are 
not residents of one or both of the Contracting States. 
 
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same 
activities. 
 
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions 
for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its 
own residents. 
 
4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, 
or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursement paid by an 
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the 
purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the 
same conditions as if they had been paid to a resident of he first-mentioned State. 
Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such 
enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a 
resident of the first-mentioned State. 
 
5. Companies which are residents of a Contracting State, the capital of which is 
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the 
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation 
or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which other similar companies which are residents 
of the first-mentioned State are or may be subjected.   
 
6. In this Article, the term "taxation" means taxes that are subject of this Convention. 
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 23  

 
 

Article 25 
 

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
 
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States 
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this 
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those 
States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is 
a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting 
State of which he is a national. 
 
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified 
and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual 
agreement procedure with the competent authority of the other Contracting State, with a 
view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. 
 
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement procedure any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Convention. 
 
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 
other directly, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. 
 
5. If any difficulty or doubt arising as to the interpretation or application of the 
Convention cannot be resolved by the competent authorities the case may, if the 
competent authorities of both Contracting States so agree, be submitted for arbitration. 
The procedures shall be agreed upon and shall be established between the Contracting 
States by notes to be exchanged through diplomatic channels. 
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Article 26 
 

EXCHANGE OF INFORMATION 
 
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or 
to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind 
and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political 
subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the 
Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.  
 
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated 
as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that 
State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and 
administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in 
paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the 
information only for such purposes. They may disclose the information in public court 
proceedings or in judicial decisions. 
 
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose 
on a Contracting State the obligation: 
 
 a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the 

administrative practice of that or of the other Contracting State; 
 
 b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 

course of the administration of that or of the other Contracting State; 
 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or information, the 
disclosure of which would be contrary to public policy (“ordre public”). 

 
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, 
the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the 
requested information, even though that other State may not need such information for its 
own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the 
limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic 
interest in such information. 
 
5.  In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting 
State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, 
other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or 
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because it relates to ownership interests in a person. 
 
 
 

Article 27 
 

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 
 
 
 Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 
missions or consular posts under the general rules of international law or under the 
provisions of special agreements. 
 
 
 

Article 28 
 

MISCELLANEOUS RULES 
 
1. With respect to pooled investment accounts or funds (as for instance the existing 
Foreign Capital Investment Fund, Law N°18.657), that are subject to a remittance tax and 
are required to be administered by a resident in Chile, the provisions of this Convention 
shall not be interpreted to restrict imposition by Chile of the tax on remittances from such 
accounts or funds in respect of investment in assets situated in Chile.   
 
2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General 
Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that 
paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of 
this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by 
that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the 
interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 25 or, failing 
agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both 
Contracting States. 
 
3. Nothing in this Convention shall affect the application of the existing provisions of 
the Chilean legislation DL 600 (Foreign Investment Statute) as they are in force at the time 
of signature of this Convention and as they may be amended from time to time without 
changing the general principle thereof. 
 
4. Nothing in this Convention shall affect the taxation in Chile of a resident in Austria 
in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Chile, under both 
the First Category Tax and the Additional Tax but only as long as the First Category Tax is 
deductible in computing the Additional Tax.  
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CHAPTER VII 
 

FINAL PROVISIONS 
 

Article 29 
 

ENTRY INTO FORCE 
 
1. Each of the Contracting States shall notify the other through the diplomatic channel 
of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this 
Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these 
notifications. 
 
2. The provisions of this Convention shall have effect: 
 
 a) in Austria, 
  
 in respect of taxes for any fiscal year beginning on or after the first day of January 

in the calendar year next following that in which this Convention enters into force; 
and 

 
 
 b) in Chile, 
 
 in respect of taxes on income derived and amounts paid, credited to an account, put 

at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in 
the calendar year next following that in which this Convention enters into force. 

 
 
 

Article 30 
 

TERMINATION 
 
1. This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State 
may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the year in 
which the Convention enters into force, give to the other Contracting State a notice of 
termination in writing through diplomatic channels.  
 
 
 

BGBl. III - Ausgegeben am 7. Oktober 2015 - Nr. 140 26 von 32

www.ris.bka.gv.at

Geä
nd

ert
 du

rch
 BGBl.- 

III 
Nr. 9

3/2
01

8 

 
Amen

de
d b

y F
ed

era
l L

aw
 G

az
ett

e I
II N

o. 
93

/20
18



 27  

2. The provisions of this Convention shall cease to have effect: 
 
 a) in Austria, 
 
 in respect of taxes for any fiscal year beginning on or after the first day of January 

in the calendar year next following that in which the notice is given; and 
 
 b) in Chile, 
 
 in respect of taxes on income derived and amounts paid, credited to an account, put 

at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in 
the calendar year next following that in which the notice is given. 

 
  
 
 IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have 
signed this Convention.   
 
DONE in duplicate at Santiago de Chile, this December 6th 2012, in the German, Spanish 
and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of 
interpretation the English text shall prevail.  
 
 
 
 
 
 
 
For the        For the  
Republic of Austria:       Republic of Chile: 
 
Andreas Schieder m.p.                 Alfonso Silva Navarro m.p.
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PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND 
THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND 
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 
AND ON CAPITAL 
 
 
 On signing the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital between the Republic of 
Austria and the Republic of Chile, the signatories have agreed that the following provisions 
shall form an integral part of the Convention. 
 
 

1. Ad Article 5, paragraph 5 
 
 It is understood that the phrase “authority to conclude contracts in the name of the 

enterprise” does not confine the application of the paragraph to an agent who enters into 

contracts literally in the name of the enterprise; the paragraph applies equally to an agent 
who concludes contracts which are binding on the enterprise even if those contracts are 
not actually in the name of the enterprise. 
  

2. Ad Article 5, paragraph 6 
 
 It is understood that where the commercial or financial conditions made or imposed 
between the broker or agent and the enterprise differ from those which would be made 
between independent persons, such broker or agent will not be considered an agent of 
independent status within the meaning of paragraph 6 of Article 5. 
 

3. Ad Article 7 
 
 In the case of Austria, it is understood that the term "profits" as used in this Article 

includes the profits derived by any partner (Gesellschafter) from his participation in a 
partnership (Personengesellschaft), including a participation in a sleeping partnership 
(Stille Gesellschaft), created under Austrian law. 
    

4. Ad Article 7, paragraph 3 
 
 It is understood that the provisions of paragraph 3 of the Article shall apply only if 
the expenses can be attributed to the permanent establishment in accordance with the 
provisions of the tax legislation of the Contracting State in which the permanent 
establishment is situated. 
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5. Ad Article 7 
 

 a) Income or profits from any kind of insurance shall be taxed in accordance with 
the laws of either Contracting State. However, if an enterprise of one of the 
Contracting States derives premiums paid for the insurance of risks situated in the 
other State, otherwise than through a permanent establishment situated in that 
other State, the tax so charged in that other State shall not exceed a) 5 per cent of 
the gross amount of the premiums in the case of policies of reinsurance; and b) 10 
per cent of the gross amount of the premiums in the case of all other policies of 
insurance. 

 
 b) This provision shall become effective only at the date when a likewise provision 

enters into force in all existing Agreements or Conventions between Chile and 
Member States of the European Union and Switzerland. The competent authority of 
Chile shall inform the competent authority of Austria without delay that the 
conditions for the application of this subparagraph have been met. 

 
 c) If in one of the Conventions mentioned in subparagraph b) lower rates were 

agreed, such lower rates shall automatically apply for purposes of this Convention 
under the same conditions as established in that other Convention. The competent 
authority of Chile shall inform the competent authority of Austria without delay that 
the conditions for the application of this subparagraph have been met. 

  
6. Ad Articles 10, 11 and 12 
 
 It is understood that the provisions of Articles 10, 11 and 12 shall not apply if it was 
the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation 
or assignment of a right or debt-claim in respect of which dividends, interest or royalties 
are paid to take advantage of those Articles by means of that creation or assignment. 

 
7. Ad paragraph 2 of Article 11 and paragraph 2 of Article 12 
 

 If in any agreement or convention between Chile and a third State which is a 
member of the Organization for Economic Cooperation and Development, Chile agrees to 
exempt from tax interest or royalties (either generally or in respect of specific categories of 
interest or royalties) arising in Chile, or to limit the rate of tax on such interest or royalties 
(either generally or in respect of specific categories of interest or royalties) to a rate lower 
than the rates provided for in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of this 
Convention, such exemption or lower rate shall automatically apply (either generally or in 
respect of specific categories of interest or royalties) under this Convention as if such 
exemption or lower rate has been specified in this Convention, with effect from the date on 
which those provisions of that agreement or convention become effective. The competent 
authority of Chile shall inform the competent authority of Austria without delay that the 
conditions for the application of this provision have been met. 

BGBl. III - Ausgegeben am 7. Oktober 2015 - Nr. 140 29 von 32

www.ris.bka.gv.at

Geä
nd

ert
 du

rch
 BGBl.- 

III 
Nr. 9

3/2
01

8 

 
Amen

de
d b

y F
ed

era
l L

aw
 G

az
ett

e I
II N

o. 
93

/20
18



 30  

8. Ad Article 18 
 
It is understood that this Article may include a lump-sum payment in lieu of periodic 
pension payments. 
 
9. Ad Article 26 
 

1. The competent authority of the applicant State shall provide the following 
information to the competent authority of the requested State when making a 
request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable 
relevance of the information to the request: 
 
a) the identity of the person under examination or investigation; 
b) a statement of the information sought including its nature and the form in which 

the applicant State wishes to receive the information from the requested State; 
c) the tax purpose for which the information is sought; 
d) grounds for believing that the information requested is held in the requested 

State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the 
requested State, 

e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in 
possession of the requested information; 

f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own 
territory to obtain the information, except those that would give rise to 
disproportionate difficulties. 

 
In order to facilitate the exchange of information the requesting State should advise 
on the period for which the information is requested. 
 
2. It is understood that the standard of "foreseeable relevance" is intended to 
provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent 
and, at the same time, to clarify that Contracting States are not at liberty to engage 
in "fishing expeditions" or to request information that is unlikely to be relevant to the 
tax affairs of a given taxpayer. 
 
3. It is understood that paragraph 1 of Article 26 allows the Contracting States to 
exchange information on a spontaneous or automatic basis; however, paragraph 5 
of Article 26 does not require the Contracting States to exchange information 
within the meaning of that paragraph on a spontaneous or automatic basis. 
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4. In the case of information held by a bank or other financial institution, the 
provisions of Article 26 shall not be interpreted as requiring the exchange of 
information on transactions predating the date of entry into force of the 
Convention.  
 

10. Ad Article 28 
 

Considering that the main aim of the Convention is to avoid international double 
taxation, the Contracting States agree that, in the event the provisions of the Convention 
are used in such a manner as to provide benefits not contemplated or not intended, the 
competent authorities of the Contracting States shall, under the mutual agreement 
procedure of Article 25, recommend specific amendments to be made to the Convention. 
The Contracting States further agree that any such recommendation will be considered 
and discussed in an expeditious manner with a view to amending the Convention, where 
necessary. 
  
11. Interpretation of the Convention 
 
 It is understood that the OECD and UN Model Commentaries – as they may be 
revised from time to time – constitute a means of interpretation in the sense of Vienna 
Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties as far as the provisions of this 
Convention correspond to those Model Conventions and subject to any contrary 
interpretations in this Protocol and any contrary interpretation agreed to by the competent 
authorities after the entry into force of this Convention or any future reservations or 
observations to the OECD and UN Model or their Commentaries by either Contracting 
State. 
 
12. Anti-abuse 
 
 Where an enterprise of a Contracting State derives income from the other 
Contracting State and the income from the other Contracting State is attributable to a 
permanent establishment which that enterprise has in a third jurisdiction, the tax benefits 
that would otherwise apply under other provisions of the Convention will not apply to that 
income if the combined tax that is actually paid with respect to such income in the first-
mentioned State and in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would 
be imposed in the first-mentioned State if the income were earned or received in that State 
by the enterprise and were not attributable to the permanent establishment in the third 
jurisdiction. Any income to which the provisions of this paragraph apply shall be subject to 
tax under the provisions of the domestic law of the other State, notwithstanding any other 
provision of the Convention. 
 
 This anti-abuse clause is not to be understood as preventing a Contracting State 
from applying its domestic anti-abuse provisions. 
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 32  

 
 IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have 
signed this Protocol.   
 
DONE in duplicate at Santiago de Chile, this December 6th 2012, in the German, Spanish 
and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of 
interpretation the English text shall prevail.  
 
 
 
 
For the        For the  
Republic of Austria:       Republic of Chile: 
 
Andreas Schieder m.p.     Alfonso Silva Navarro m.p. 
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1 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE  AUSTRIA Y LA REPUBLICA DE CHILE PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL CON 

RELACION A LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y AL PATRIMONIO 
 

 
 
 
La República de Austria y la Republica de Chile, deseando concluir un Convenio para 
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a 
la renta y al patrimonio; 
 
 
Han acordado lo siguiente: 
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2 
 

CAPITULO I 
 

AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO 
 

Artículo 1 
 

PERSONAS COMPRENDIDAS 
 
Este Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 
Contratantes. 
 

Artículo 2 
IMPUESTOS COMPRENDIDOS 

 
1. Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio  
exigibles por cada uno de los Estados Contratantes o de sus subdivisiones políticas o 
entidades locales, cualquiera que sea el sistema de exacción. 
 
2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la 
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 
impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o 
inmuebles, los impuestos sobre los importes totales de sueldos o salarios pagados por las 
empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías. 
 
3. Los impuestos actuales a los que  se aplica este Convenio son, en particular:  
 
a) en Austria: 

i. el impuesto sobre la renta (die Einkommensteuer); 
ii. el impuesto a las sociedades (die Körperschaftsteuer);  
iii. el impuesto sobre la tierra (die Grundsteuer); 
iv. el impuesto a las empresas agrícolas y forestales(die Abgabe  von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben); 
v. el impuesto sobre el valor de los terrenos eriazos (die Abgabe vom Bodenwert 
bei unbebauten Grundstücken);  
(en adelante denominados “impuesto austriaco”) 

 
b) en  Chile, los impuestos establecidos en la “Ley sobre Impuesto a la Renta” (en 

adelante denominados “impuesto chileno”). 
 
 4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
sustancialmente análoga y a impuestos sobre el patrimonio que se establezcan con 
posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les 
sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán 
mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas 
legislaciones impositivas. 
 

CAPITULO II 
 

DEFINICIONES 
 

Artículo 3 
 

DEFINICIONES GENERALES 
 
1.  A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente: 
 
a) las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan, 

según lo requiera el contexto, la República de Austria o la República de Chile; en 
adelante “Austria” o “Chile”, respectivamente; 
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3 
 

b)     el término “persona” comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier 
otra agrupación de personas;  

 
c) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se 

considere persona jurídica a efectos impositivos; 
 
d) las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado 

Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente 
de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado 
Contratante; 

 
e) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o 

aeronave explotada por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando ese 
transporte es efectuado solamente entre puntos situados en el otro Estado 
Contratante; 
 

f) la expresión “autoridad competente” significa: 
 

(i) en el caso de la Republica de Austria, el Ministro Federal de Hacienda o su 
representante  autorizado;  y 

 
(ii)  en el caso de la Republica de Chile, el Ministro de Hacienda, el Director del 

Servicio de Impuestos Internos o sus representantes autorizados; 
 
g) el término “nacional”, en relación con un Estado Contratante, significa:  
 

(i) cualquier persona natural que posea la nacionalidad o ciudadanía de ese 
Estado Contratante; y 

 
(ii) cualquier persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación 

vigente en ese Estado Contratante. 
 
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, en cualquier momento, 
cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera 
una interpretación diferente, el significado que, en ese momento, le atribuya la legislación 
de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el 
significado atribuido por la  legislación impositiva sobre el que resultaría de otras ramas 
del Derecho de ese Estado. 
 

Artículo 4 
 

RESIDENTE 
 
1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” 
significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a 
imposición en el mismo  en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de 
constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también al propio 
Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no 
incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por 
la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado 
en el mismo. 
 
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona natural sea 
residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera: 
 
a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una 

vivienda permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su 
disposición en ambos Estados, se considerará residente sólo del Estado con el 
que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de 
intereses vitales); 
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4 
 

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ninguno de los Estados, se considerará residente sólo del Estado donde viva 
habitualmente; 

 
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 

considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;  
 
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las 

autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por 
resolver el caso mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. 

 
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona, que no sea 
persona natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades 
competentes de los Estados harán lo posible para  solucionar la cuestión de mutuo 
acuerdo, teniendo en cuenta su sede de dirección efectiva, el lugar de la oficina principal, 
lugar de constitución o cualquier otro factor relevante. En ausencia de tal acuerdo, dicha 
persona no tendrá derecho a los beneficios de este Convenio, salvo que dicha persona 
puede reclamar los beneficios de los artículos 24 (No-Discriminación) y 25 (Procedimiento 
de Acuerdo Mutuo). 
 

Artículo 5 
 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 
1. A efectos de este Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa 
un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su 
actividad. 
 
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial: 
 
a) la sedes de dirección; 
 
b) las sucursales; 
 
c) las oficinas; 
 
d) las fábricas; 
 
e) los talleres; y 
 
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar 

relacionado con la exploración o explotación de recursos naturales.  
 
3. La expresión “establecimiento permanente” incluirá también: 
 
a) una obra o proyecto de construcción o instalación y las actividades de supervisión 

relacionadas con ellos, pero sólo si dicha obra, construcción o actividades tienen 
una duración superior a seis meses; 

 
b) la prestación de servicios, incluidos servicios de consultorías, por una empresa 

mediante empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa 
para ese fin, en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un 
período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período 
cualquiera de doce meses.  

 
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que la 
expresión “establecimiento permanente” no incluye: 
 
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar  

bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; 
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5 
 

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas,  exponerlas o entregarlas; 

 
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 

empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;  
 
d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o 

mercancías, o de recoger información, para la empresa; 
 
e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, 

suministrar información, realizar investigaciones científicas o cualquiera otra 
actividad similar para la empresa, si esa actividad tiene un  carácter preparatorio o 
auxiliar. 

 
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona (distinta de un 
agente independiente al que le sea aplicable el párrafo 6 de este artículo), actúe por 
cuenta de una empresa y ostente  y ejerza habitualmente en un Estado Contratante 
poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará 
que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de 
cualquiera de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las 
actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 y que, de ser  
realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere 
considerado como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de 
ese párrafo.  
 
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un 
Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por 
medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, 
siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.  
 
 7.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea 
controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice 
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento 
permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades 
en establecimiento permanente de la otra. 
 

CAPITULO III 
 

IMPOSICION DE LAS RENTAS 
 

Artículo 6 
 

RENTAS DE BIENES INMUEBLES 
 
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2. Para los efectos de este Convenio, la expresión “bienes inmuebles” tendrá el 
significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén 
situados. Dicha expresión incluye en todo caso los bienes accesorios a los bienes 
inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas y forestales, los 
derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los 
bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o 
fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes 
y otros recursos naturales. Los buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.  
 
3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la 
utilización directa, el arrendamiento o de cualquier otra forma de explotación de los bienes 
inmuebles. 
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6 
 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados 
para la prestación de servicios personales independientes. 
 

Artículo 7 
 

UTILIDADES EMPRESARIALES 
 
1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el 
otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa 
pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan 
atribuirse a ese establecimiento permanente. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado 
Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a 
dicho establecimiento las utilidades que éste hubiera podido obtener de ser una empresa 
distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o 
similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es 
establecimiento permanente. 
 
3. Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente se 
permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para los fines del 
establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de 
administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se 
encuentre el establecimiento permanente como en otra parte.  
 
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades imputables 
a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de las utilidades totales de 
la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que ese 
Estado Contratante determine de esta manera las utilidades imponibles; sin embargo, el 
método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los 
principios contenidos en este artículo. 
 
5. No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por el mero hecho de 
que éste compre bienes o mercancías para la empresa. 
 
6. A efectos de los párrafos anteriores, las utilidades imputables al establecimiento 
permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos 
válidos y suficientes para proceder de otra forma. 
 
7. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las 
de este artículo. 
 

Artículo 8 
 

TRANSPORTE MARITIMO y AEREO 
 
1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la 
explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado. 
 
2. Para los fines de este artículo, la expresión “explotación de buques o aeronaves” 
por una empresa, comprende: 
 
a)  el fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo, 
 
b)  el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado, 
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7 
 

siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, 
de buques o aeronaves en tráfico internacional. 
 
3. Las disposiciones del párrafo 1 son también aplicables a las utilidades procedentes 
de la participación en un “pool”, en una empresa mixta o en una agencia de explotación 
internacional. 
 

Artículo 9 
 

EMPRESAS ASOCIADAS 
 
1. Cuando 
 
a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la 

dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o 
 
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el 

control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa 
del otro Estado Contratante, 

 
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, 

unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas independientes, las utilidades que habrían sido obtenidas 
por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se 
han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en las utilidades de esa 
empresa y sometidas a imposición en consecuencia. 

 
2. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese 
Estado, y someta, en consecuencia, a imposición, las utilidades sobre las cuales una 
empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y 
las utilidades así incluidas son utilidades que habrían sido realizadas por la empresa del 
Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas 
hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro 
Estado, si está de acuerdo que el ajuste efectuado por el Estado mencionado en primer 
lugar se justifica tanto en sí mismo como con respecto al monto, practicará el ajuste 
correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades. Para 
determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones de este Convenio y 
las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso 
necesario. 
 

Artículo 10 
 

DIVIDENDOS 
 
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a 
un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado. 
 
2. Dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado 
Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de 
este Estado. Sin embargo, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del 
otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del 
importe bruto de los dividendos. 
 
 Las disposiciones de este párrafo no afectan la imposición de la sociedad respecto de las 
utilidades con cargo a las que se paguen los dividendos. 
 
 Las disposiciones de este párrafo no limitarán la aplicación del Impuesto Adicional a 
pagar en Chile en la medida que el Impuesto de Primera Categoría sea deducible contra 
el Impuesto Adicional.  
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3.  El término “dividendos” en el sentido de este artículo significa las rentas de las 
acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en las 
utilidades, así como las rentas de otros derechos sujetas al mismo régimen tributario que 
las rentas de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que hace la 
distribución sea residente. 
 
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2  no son aplicables si el beneficiario efectivo 
de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado 
Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad 
empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro 
Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la 
participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho 
establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del 
artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 
 
5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o 
rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos 
dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los 
dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base 
fija situados en ese otro Estado, ni someter las utilidades no distribuidas de la sociedad a 
un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o las utilidades no 
distribuidas consistan, total o parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro 
Estado. 
 

Artículo 11 
 

INTERESES 
 
1.  Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del 
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2.  Sin embargo, dichos intereses pueden también someterse a imposición en el 
Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no 
podrá exceder: 
 
a) 5 por ciento del importe bruto de los intereses provenientes de:  
           (i) préstamos otorgados por bancos y compañías de seguros; 
           (ii) bonos o valores que son substancial y regularmente transados en un 

mercado de valores reconocido;  
 
           (iii) la venta a crédito de maquinaria o equipo pagados por el comprador al 

beneficiario efectivo que es el vendedor de dicha maquinaria o equipo.  
 
b) 15 por ciento del importe bruto de los intereses en todos los demás casos.  
 
3.  El término “intereses”, en el sentido de este artículo significa las rentas de créditos 
de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de 
valores públicos y las rentas de bonos o debentures, incluidas las primas unidas a esos 
valores, bonos o debentures, así como cualquiera otra renta que la legislación del Estado 
de donde procedan los intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en 
préstamo. El término “intereses” no incluye las rentas comprendidas en el artículo 10. 
 
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo 
de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado 
Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un 
establecimiento permanente situado allí, o presta  servicios personales independientes 
por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado 
efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables 
las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 
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5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el 
deudor sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea 
o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un 
establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la 
deuda por la que se pagan los intereses, y éstos se soportan por el establecimiento 
permanente o la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado 
Contratante donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija.  
 
6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses exceda, por cualquier motivo, el importe que hubieran convenido el deudor y el 
acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se 
aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá 
someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo  en cuenta las demás disposiciones de este Convenio. 
 

Artículo 12 
 

REGALIAS 
 
1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del 
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el 
beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no 
podrá exceder de: 
 
a) 5 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o el derecho al uso, de 

equipos industriales, comerciales o científicos.  
 
b) 10 por ciento del importe bruto de las regalías, en todos los demás casos.  
 
3. El término “regalías” empleado en este artículo significa las cantidades de 
cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras 
literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, 
cintas y otros medios de reproducción de imagen y el sonido, las patentes, marcas, 
diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad 
intangible, o por el uso o derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o 
científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas.  
 
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2, no son aplicables si el beneficiario efectivo 
de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el  Estado Contratante del 
que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento 
permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una 
base fija situada allí, y el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado 
efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables 
las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 
 
5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el 
deudor es un residente de ese Estado.  Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea 
o no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los Estados Contratantes un 
establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la 
obligación de pago de las regalías y dicho establecimiento permanente o base fija soporte 
la carga de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté 
situado el establecimiento permanente o la base fija.  
 
6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las 
regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por las que se pagan, exceda del 
que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, 
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las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal 
caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.  
 

Artículo 13 
 

GANANCIAS DE CAPITAL 
 
1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la 
enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante  pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte 
del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante 
tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija 
que un residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para la 
prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias 
derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (sólo o con el conjunto 
de la empresa de la que forme parte) o de esta base fija, pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado. 
 
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en 
tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o 
aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el 
enajenante. 
 
4.a)  Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga por la 

enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una 
sociedad  residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado Contratante si:  

 
(i) el enajenante ha poseído, en cualquier momento dentro del período de 

doce meses precedentes a la enajenación, directa o indirectamente, 
acciones u otros derechos representativos del 20 por ciento o más del 
capital de esa sociedad, o   

 
(ii) las ganancias provienen en más del 50 por ciento de su valor directa o 

indirectamente  de bienes inmuebles situados en ese otro Estado 
Contratante.   

 
b) Cualquier otra ganancia obtenida por un residente de un Estado Contratante por la 

enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una 
sociedad residente en el otro Estado Contratante también pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado Contratante, pero el impuesto así exigido no podrá 
exceder del 17 por ciento del monto de la ganancia.   

 
c) No obstante cualquier otra disposición de este párrafo, las ganancias obtenidas 

por un fondo de pensiones que es residente de un Estado Contratante 
provenientes de la enajenación de acciones u otros derechos representativos del 
capital de una sociedad que es residente del otro Estado Contratante, serán 
gravadas únicamente en el Estado Contratante mencionado en primer lugar.  

 
5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los párrafos 1, 2, 3 y 4 sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante en que resida el enajenante. 
 

Artículo 14 
 

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES 
 
1. Las rentas que una persona natural residente de un Estado Contratante obtenga 
por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente 
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sólo pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante. Sin embargo, esas 
rentas pueden también ser sometidas a imposición en el otro Estado Contratante: 
 
a) Cuando dicha persona  tenga en el otro Estado Contratante una base fija de la que 

disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo 
puede someterse a imposición en ese otro Estado la parte de las rentas que sean 
atribuibles a dicha base fija; o  

 
b) cuando dicha persona permanezca en el otro Estado Contratante por un periodo o 

periodos que en total suman o excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera 
de doce meses que comience o termine durante el año tributario considerado; en 
tal caso, sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado la parte de la 
renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en ese otro Estado.  

 
2. La expresión “servicios profesionales” comprende especialmente las actividades 
independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como 
las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, 
odontólogos, y contadores. 
 

Artículo 15 
 

RENTAS DE UN EMPLEO 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de 
un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se 
realice en el otro Estado Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las 
remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.  
 
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado Contratante en razón de un empleo realizado en el otro Estado 
Contratante se gravarán exclusivamente en el primer Estado si: 
 
a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya 

duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses 
que comience o termine en el año tributario considerado, y 

 
b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de  una persona empleadora que 

no sea residente del otro Estado, y 
 
c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base 

fija que la persona  tenga en el otro Estado. 
 
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones 
obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo realizado a 
bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional sólo podrá someterse a 
imposición en ese Estado.  
 

Artículo 16 
 

PARTICIPACIONES DE DIRECTORES 
 
Los honorarios de directores y otros pagos similares que un residente de un Estado 
Contratante obtenga como miembro de un directorio o de un órgano similar de una 
sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado. 
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Artículo 17 
 

ARTISTAS Y DEPORTISTAS 
 
1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, las rentas que un residente de 
un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro 
Estado Contratante en calidad de artista, tal como de teatro, cine, radio o televisión, o 
músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las 
rentas a que se refiere este párrafo incluyen las rentas obtenidas de cualquier actividad 
personal ejercida en el otro Estado relacionada con el renombre de esa persona como 
artista o deportista. 
 
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas 
de las actividades personales de los artistas o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan 
no al propio artista  o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a 
imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista  o el 
deportista. 
 

Artículo 18 
 

PENSIONES 
 
Las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro 
Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.  
 

Artículo 19 
 

FUNCIONES PÚBLICAS 
 
1.a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados 

por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades 
locales a una persona natural por razón de servicios prestados a ese Estado o a 
esa subdivisión o autoridad sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.  

 
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden 

someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en 
ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que: 

 
(i) es nacional de ese Estado, o 
 
(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para 

prestar los servicios. 
 
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo se aplicarán asimismo con 
respecto a remuneraciones pagadas al Comisionado Austriaco de Comercio Exterior para 
Chile y al personal de ese Comisionado Austriaco de Comercio Exterior. 
     
3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad 
empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas 
o autoridades locales o la Comisión de Comercio Exterior Austriaca. 
 

Artículo 20 
 

ESTUDIANTES 
 
Las cantidades que un estudiante o persona en práctica, que sea o hubiera sido 
inmediatamente antes de visitar un Estado Contratante residente del otro Estado 
Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o formación, recibe para su manutención, estudios o formación, 
no pueden someterse a imposición en ese Estado, siempre que dichas cantidades 
procedan  de fuentes situadas fuera de ese Estado.  
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Artículo 21 

 
OTRAS RENTAS 

 
1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su 
procedencia, no mencionadas en los artículos anteriores de este Convenio, solo pueden 
someterse a imposición en ese Estado. 
 
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas 
de bienes inmuebles, obtenidas por un residente de un Estado Contratante que realice en 
el otro Estado Contratante una actividad empresarial por medio de un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado o preste en ese otro Estado servicios personales 
independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el derecho o bien 
por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento 
permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones de los artículos 7 o 
14, según corresponda. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las rentas de un residente de un 
Estado Contratante, no mencionadas en los artículos anteriores del Convenio, de fuentes 
situadas en el otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado.  
 

CAPITULO IV 
 

IMPOSICION DEL PATRIMONIO 
 

Artículo 22 
 

PATRIMONIO 
 
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un 
Estado Contratante y que esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
 
2. El patrimonio constituido por bienes muebles, que formen parte del activo de un 
establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro 
Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 
residente de un Estado Contratante disponga en el otro Estado Contratante para la 
prestación de servicios personales independientes, puede someterse a imposición en ese 
otro Estado. 
 
3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico 
internacional y por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, 
sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante del cual la empresa que 
explota esos buques o aeronaves es residente. 
 
4. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado 
Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
 

CAPITULO V 
 

METODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION 
 

Artículo 23 
 

ELIMINACION DE LA DOBLE IMPOSICION 
 
1. En  Austria, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:  
 
a) Cuando un residente de Austria obtenga rentas o posea elementos patrimoniales 

que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a 
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imposición en Chile, Austria, con sujeción a las disposiciones de los incisos b) y c),  
eximirá dichas rentas o elementos patrimoniales de impuestos. 

 
b) Cuando un residente de Austria obtenga rentas que, de conformidad a lo dispuesto 

en los artículos 11 y 12, artículo 13 párrafo 4 y artículo 21 párrafo 3, pueden 
someterse a imposición en Chile, Austria permitirá una deducción del impuesto 
sobre la renta de ese residente de un importe igual al impuesto pagado en Chile. 
Dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder la parte del impuesto, calculado 
antes de la deducción, correspondiente a dichas rentas obtenidas de Chile.  

 
 c) Cuando un residente de Austria obtenga rentas que, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 10,  pueden someterse a imposición en Chile, Austria permitirá una 
deducción del impuesto sobre la renta de ese residente  el monto del impuesto 
Chileno que será igual al monto menor entre: 

 
 i.  El monto neto del Impuesto Adicional a pagar en Chile respecto de los 
dividendos, o  
ii.  El 15 por ciento del monto bruto de los dividendos antes del cálculo del 
Impuesto Adicional. 

 
d) Cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio  las rentas 

obtenidas o el patrimonio que posea un residente de Austria estén exentos de 
impuestos en Austria, Austria puede sin embargo, al calcular el importe del 
impuesto sobre las restantes rentas o patrimonio de ese residente, tener en cuenta 
las rentas o patrimonio exentos. 

 
e) Las disposiciones del inciso a) no se aplicarán a las rentas obtenidas o el 

patrimonio poseído por un residente de Austria, en los casos en que Chile aplica 
las disposiciones del presente Convenio para eximir de impuestos tales rentas o  
capital o aplica a tales rentas lo dispuesto en el párrafo 2 de los artículos 10, 11 o 
12.   

 
2. En Chile, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:  
 
a)        los residentes en Chile que obtengan rentas que, de acuerdo con las disposiciones 

de este Convenio, han sido sometidas a imposición en Austria, podrán acreditar 
contra los impuestos chilenos correspondientes a esas mismas rentas los 
impuestos pagados en Austria, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la 
legislación chilena. Este párrafo se aplicará a todas las rentas tratadas en este 
Convenio; 

 
b) cuando de conformidad con cualquier disposición de este Convenio, las rentas  

obtenidas por un residente de Chile o el patrimonio que éste posea estén exentos 
de imposición en Chile, Chile podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el 
patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás 
rentas o el patrimonio. 

 
CAPITULO VI 

 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
Artículo 24 

 
NO DISCRIMINACION 

 
1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado 
Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exija o que 
sea más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionales 
de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con 
respecto a la residencia. Está disposición, no obstante el artículo 1, se aplicará también a 
personas que no sean residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.  
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2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante 
tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una imposición 
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 
actividades. 
 
3. Nada de lo establecido en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar 
a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las 
deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus 
propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares. 
 
4.  A menos que se apliquen las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 9, del párrafo 
6 del Artículo 11 o del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos 
pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado 
Contratante serán deducibles, para determinar las utilidades sujetas a imposición de esta 
empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del 
Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un 
Estado Contratante con un residente del otro Estado Contratante deberán, para efectos 
de determinar el capital imponible de dicha empresa, ser deducibles en las mismas 
condiciones como si hubieran sido contraídos con un residente del Estado mencionado en 
primer lugar.  
     
5. Las sociedades que sean residentes de un Estado Contratante y cuyo capital esté, 
total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios 
residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el Estado mencionado en 
primer lugar a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exija o sea 
más gravosa que aquéllas a las que estén o puedan estar sometidas las sociedades 
similares residentes del Estado mencionado en primer lugar.  
 
6. En este artículo, el término “imposición” se refiere a los impuestos que son objeto 
de este Convenio. 
 

Artículo 25 
 

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO 
 
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 
conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos 
previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad 
competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 
del artículo 24, a la del Estado Contratante del que sea nacional.  
 
2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí 
misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión 
mediante un procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro 
Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. 
 
3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por 
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del 
Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. 
 
4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse 
directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los párrafos anteriores. 
 
5. Si cualquier dificultad o duda que surja sobre la interpretación o aplicación del 
Convenio no puede ser resuelto por las autoridades competentes, el caso puede, si las 
autoridades competentes de ambos Estados Contratantes así lo acuerdan, ser sometido a 
arbitraje. Los procedimientos deberán ser acordados y se establecerán entre los Estados 
Contratantes mediante notas que deberán ser intercambiadas  a través de canales 
diplomáticos.   
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Artículo 26 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACION 
 
1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la 
información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en este Convenio o para 
administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados Contratantes 
relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados 
Contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la 
imposición prevista en la misma no sea contraria al Convenio. El intercambio de 
información no vendrá limitado por los artículos 1 y 2. 
 
2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo 1 será 
mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho 
interno de ese Estado y sólo se desvelará a las personas o autoridades (incluidos los 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los 
impuestos a que hace referencia el párrafo 1, de su aplicación efectiva o de la 
persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en 
relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas 
o autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán desvelar la 
información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. 
 
3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 podrán interpretarse en el 
sentido de obligar a un Estado Contratante a: 
 
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 

administrativa, o a las del otro Estado Contratante; 
 
b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 

legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro 
Estado Contratante; 

 
c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales 

o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación 
sea contraria al orden público (“ordre public”). 

 
4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente artículo, el otro 
Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el 
fin de obtener la información solicitada, aun  cuando ese otro Estado pueda no necesitar 
dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está 
limitada por lo dispuesto en el párrafo 3 siempre y cuando este párrafo no sea 
interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar información  
exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.   
 
5. En ningún caso las disposiciones del párrafo 3 se interpretarán en el sentido de 
permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque 
esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que 
actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la 
participación en la titularidad de una persona. 
 

Artículo 27 
 

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS Y DE OFICINAS CONSULARES 
 
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten 
los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con 
los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de 
acuerdos especiales. 
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Artículo 28 
 

DISPOSICIONES MISCELANEAS 
 
1. Con respecto a las cuentas de inversión conjuntas o fondos (como por ejemplo el 
actual  “Fondo de Inversión de Capital Extranjero”, Ley Nº 18.657), que están sujetos a un 
impuesto sobre las remesas y que deben  ser administrados por un residente en Chile, las 
disposiciones del presente Convenio no serán interpretadas   para restringir la imposición 
por Chile del impuesto sobre la remesa desde esas cuentas o fondos con respecto a la 
inversión en bienes situados en Chile. 
 
2. Para los fines del párrafo 3 del artículo XXII (Consulta) del Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios, los Estados Contratantes acuerdan que, sin perjuicio de ese 
párrafo, cualquier disputa entre ellos respecto de si una medida cae dentro del ámbito de 
este Convenio, puede ser llevada ante el Consejo de Comercio de Servicios conforme a lo 
estipulado en dicho párrafo, pero sólo con el consentimiento de ambos Estados 
Contratantes. Cualquier duda sobre la interpretación de este párrafo será resuelta 
conforme el párrafo 3 del artículo 25 o, en caso de no llegar a acuerdo con arreglo a este 
procedimiento, conforme a cualquier otro procedimiento acordado por ambos Estados 
Contratantes. 
 
3. Nada en este Convenio afectará la aplicación de las actuales disposiciones del 
D.L. 600 (Estatuto de la Inversión  Extranjera) de la legislación chilena, conforme estén en 
vigor a la fecha de la firma de este Convenio y aún cuando fueren eventualmente 
modificadas sin alterar su principio general. 
 
4. Nada en este Convenio afectará la imposición en Chile de un residente en Austria 
en relación a las utilidades  atribuibles a un establecimiento permanente situado en Chile, 
tanto bajo el Impuesto de Primera Categoría como el Impuesto Adicional, siempre que el 
Impuesto de Primera Categoría sea deducible contra el Impuesto Adicional. 
 

CAPITULO VII 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 29 
 

ENTRADA EN VIGOR 
 
1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía 
diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la 
entrada en vigor de este Convenio.  Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la 
última  notificación. 
 
2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán: 
 
a)        en Austria, 
 
con respecto a los impuestos de cualquier año fiscal que comience en o después del 
primer día de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el 
Convenio entre en vigor; y 
 
a) en Chile, 
 
con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se 
paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, a partir 
del primer día de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el 
Convenio entre en vigor; 
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Artículo 30 
 

DENUNCIA 
 
1.       Este Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Contratantes podrá, a más tardar el día treinta de junio de cada año calendario 
posterior a aquél en que el Convenio entre en vigor, dar al otro Estado Contratante un 
aviso de término por escrito, a través de la vía diplomática. 
 
2. Las disposiciones del Convenio dejarán de surtir efecto: 
 
a)        en Austria, 
 
con respecto a los impuestos de  cualquier año fiscal que comience en o después del 
primer día de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se da el 
aviso; y 
 
b) en Chile, 
 
con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se 
paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, a partir 
del primer día de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se da 
el aviso. 
 
EN FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este 
Convenio. 
 
HECHO en duplicado en Santiago de Chile, el 6 de Diciembre 2012, en los idiomas 
Alemán, Español e Inglés,  siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de 
divergencia de interpretación, el texto en Inglés prevalecerá. 
 
 
 
 
POR LA REPUBLICA DE AUSTRIA:                            POR LA REPUBLICA DE CHILE: 
 
Andreas Schieder m.p.     Alfonso Silva Navarro m.p. 
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PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE AUSTRIA Y LA REPUBLICA 
DE CHILE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL 
CON RELACIÓN A LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y AL PATRIMONIO   
 
Con la firma del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con 
relación a los impuestos a la renta y al patrimonio entre la Republica de Austria y la 
Republica de Chile, los signatarios han convenido que las siguientes disposiciones  
forman parte integrante del Convenio.  
 
1. Ad Artículo 5, párrafo 5 
 
 Se entiende que la frase  “poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de 
la empresa” no limita la aplicación del párrafo a un agente que suscriba contratos 
literalmente en nombre de la empresa; el párrafo se aplica asimismo a un agente que 
concluye contratos que son vinculantes para la empresa, aunque no se establezcan en 
nombre de la empresa. 
  
2. Ad Artículo 5, párrafo 6 
 
Se entiende que cuando las condiciones comerciales o financieras acordadas o impuestas 
entre el corredor o agente y la empresa difieran de las que serían acordadas por personas 
independientes, ese corredor o agente no será considerado como un agente 
independiente en el sentido del párrafo 6 del artículo 5. 
 
3. Ad Artículo 7 
 
En el caso de Austria, se entiende que el término “utilidades” que se utiliza en este 
artículo incluye las utilidades obtenidas por cualquiera de los socios  (Gesellschafter) de 
su participación en una partnership (Personengesellschaft), incluyendo una participación 
en una “sleeping partnership”(Stille Gesellschaft), creada de acuerdo a la legislación 
Austriaca. 
 
4. Ad Artículo7, párrafo 3 
 
Se entiende que las disposiciones del párrafo (3) del artículo sólo se aplicarán si los 
gastos pueden ser atribuidos al establecimiento permanente de acuerdo con las 
disposiciones de la legislación tributaria del Estado Contratante en que esté situado el 
establecimiento permanente. 
 
5. Ad Artículo 7 
a) Las rentas o utilidades de cualquier tipo de seguro se gravaran de acuerdo con las 

leyes de cada Estado Contratante. Sin embargo, si una empresa de uno de los 
Estados Contratantes obtiene pago de primas por el seguro de riesgos situados en 
el otro Estado, salvo en el caso que las obtenga a través de un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, el impuesto aplicado en ese otro Estado 
no excederá  de a)  5 por ciento del monto bruto de las primas en el caso de 
pólizas de reaseguros; y b) 10 por ciento del monto bruto de las primas en el caso 
de todas las demás pólizas de seguro. 

 
b) Esta disposición tendrá efecto desde  la fecha en que una disposición equivalente  

entre en vigor en todos los acuerdos o convenios existentes entre Chile y los 
estados miembros de la Unión Europea y Suiza. La autoridad competente de Chile 
informará a la autoridad competente de Austria sin demora que las condiciones 
para la aplicación de este inciso se han cumplido. 

         
c) Si en uno de los Convenios mencionados en el inciso b) se acordaran tasas más 

bajas, esas tasas más bajas se aplicarán automáticamente a los efectos del 
presente Convenio, bajo las mismas condiciones establecidas en ese otro 
Convenio. La autoridad competente de Chile informará a la autoridad competente 
de Austria sin demora que las condiciones para la aplicación de este inciso se han 
cumplido. 
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6. Ad Artículos 10, 11 y 12 
 
Se entiende que las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplicarán si el 
propósito principal o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada 
con la creación o atribución de un derecho o crédito con respecto a los cuales los 
dividendos, intereses o regalías se pagan fuera el tomar ventaja de esos artículos 
mediante tal creación o atribución. 
 
7. Ad párrafo 2 del Artículo 11 y párrafo 2 del Artículo 12 
 
Si en algún acuerdo o convenio entre Chile y un tercer Estado que sea miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile acuerda eximir de 
impuesto los intereses o regalías (ya sea en general o respecto de alguna categoría 
especial de intereses o regalías) provenientes de Chile, o a limitar la tasa de impuesto 
sobre esos intereses o regalías (ya sea en general o respecto de alguna categoría 
especial de intereses o regalías) a una tasa inferior a las tasas previstas en el párrafo 2 
del artículo 11 o el párrafo 2 del artículo 12 del presente Convenio, esa exención o tasa 
reducida se aplicará automáticamente (ya sea en general o respecto de alguna categoría 
especial de intereses o regalías) en el presente Convenio como si esa exención o tasa 
reducida  hubiera sido especificada en el presente Convenio, a partir de la fecha en que 
esas disposiciones de ese  acuerdo o convenio son aplicables. La autoridad competente 
de Chile informará a la autoridad competente de Austria sin demora que las condiciones 
para la aplicación de esta disposición han sido cumplidas.  
 
8. Ad Artículo 18  
 
Se entiende que este artículo puede incluir un pago único en lugar de pago de pensiones 
periódicas. 
 
9. Ad Artículo 26 
 
1. La autoridad competente del Estado solicitante deberá proporcionar la siguiente 
información a la autoridad competente del Estado requerido al hacer un requerimiento  de 
información en virtud del Convenio para demonstrar el carácter previsiblemente pertinente 
de la información para el requerimiento :   
 
a) la identidad de la persona sometida a inspección o investigación; 
b)  una declaración sobre la información requerida incluyendo su naturaleza y la 

forma en que el Estado requirente desea recibir la información del Estado 
requerido; 

c) la finalidad tributaria para la cual se solicita la información;  
d) razones para creer que la información solicitada se encuentra en el Estado 

requerido o está en control o posesión de una persona dentro la jurisdicción del 
Estado requerido; 

e) la medida de lo conocido, el nombre y la dirección de cualquier persona que se 
cree está en posesión de la información solicitada; 

f) una declaración de que el Estado solicitante ha agotado todos los medios 
disponibles en su propio territorio para obtener la información, con excepción de 
aquellos que darían lugar a dificultades desproporcionadas. 

 
A fin de facilitar el intercambio de información el Estado requirente debe informar sobre el 
período respecto del cual se solicita la información. 
 
2. Se entiende que el estándar de “pertinencia previsible” tiene por objeto permitir el 
intercambio de información en materia tributaria en la medida más amplia posible y, al 
mismo tiempo, trata de precisar que los Estados Contratantes no pueden “echar las 
redes” con total libertad o pedir información de dudosa pertinencia respecto de los 
asuntos tributarios de un contribuyente dado. 
 
3. Se entiende que el párrafo 1 del artículo 26 permite a los Estados Contratantes 
intercambiar información de manera espontánea o automática; sin embargo, el párrafo 5  
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del artículo 26 no obliga a los Estados Contratantes intercambiar información dentro del 
sentido de ese párrafo de  manera espontánea o automática. 
 
4. En el caso de información que obre en poder de un banco u otra institución 
financiera, las disposiciones del artículo 26 no serán interpretadas en el sentido de 
requerir el intercambio de información respecto de operaciones cuya fecha sea anterior a 
la fecha en que el Convenio entre en vigor. 
 
10. Ad Artículo 28 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del Convenio es evitar la doble imposición 
internacional, los Estados Contratantes acuerdan que, en el caso que las disposiciones 
del Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni 
pretendidos por él, las autoridades competentes de los Estados Contratantes, de 
conformidad con el procedimiento de acuerdo mutuo del artículo 25, recomendarán 
modificaciones específicas al Convenio.  Los Estados Contratantes además acuerdan que 
cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita 
con miras a modificar el Convenio, cuando sea necesario. 
 
11. Interpretación del Convenio 
 
Se entiende que los Comentarios a los Modelos de OCDE y de las Naciones Unidas –
según sean  revisados ocasionalmente- constituyen un medio de interpretación en el 
sentido de la Convención de Viena de 23 de Mayo de 1969 sobre el Derecho de los 
Tratados en la medida que las disposiciones del presente Convenio corresponden a esos 
Modelos de Convenio y con sujeción a las interpretaciones en contrario en el presente 
Protocolo y cualquier interpretación en contrario acordada por las autoridades 
competentes después de la entrada en vigor del presente Convenio o de futuras reservas 
u observaciones a los Modelos de la OCDE y de Naciones Unidas o sus Comentarios por 
cualquiera de los  Estados Contratantes. 
 
12. Anti- abuso 
 
Cuando una empresa de un Estado Contratante obtenga rentas del otro Estado 
Contratante y las rentas procedentes del otro Estado Contratante sean atribuibles a un 
establecimiento permanente que dicha empresa tiene en una tercera jurisdicción, los 
beneficios tributarios que se aplicarían en virtud de otras disposiciones del Acuerdo no se 
aplicarán a esas rentas si el impuesto combinado que se paga efectivamente con 
respecto a esas rentas en el Estado mencionado en primer lugar y en la tercera 
jurisdicción  es inferior al 60 por ciento  del impuesto que se aplicaría en el Estado 
mencionado en primer lugar si las rentas fueran ganadas o recibidas en ese Estado por la 
empresa y no fueran atribuibles al establecimiento permanente en la tercera jurisdicción. 
Cualquiera renta a la que se aplique  las disposiciones de este párrafo estará sujeta a 
tributación según las disposiciones de la legislación interna del otro Estado, no obstante 
cualquier otra disposición del presente Acuerdo. 
 
Esta cláusula anti-abuso no debe entenderse en el sentido de impedir a un Estado 
Contratante  aplicar las normas anti-abuso  de su legislación interna.  
 
EN FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este 
Protocolo. 
 
HECHO en duplicado en Santiago de Chile, el 6 de Diciembre 2012, en los idiomas 
Alemán, Español  e Inglés,  siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de 
divergencia de interpretación, el texto en Inglés prevalecerá. 
 
 
POR LA REPUBLICA DE AUSTRIA:                                 POR LA REPUBLICA DE CHILE: 
 
Andreas Schieder m.p.     Alfonso Silva Navarro m.p. 
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